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BEGRUNDUNG

1 HINTERGRUND DESVORGESCHLAGENEN RECHTSAKTS

Krisen und Konflikte betreffen Lander weltweit und stellen eine Gefahr fir Stabilitét und
Sicherheit in der Welt dar. Konflikte hangen haufig mit der Fragilitét von Staaten zusammen
und werden durch schlechte Regierungsfuhrung und Armut noch verschérft. Einige der
brisantesten sicherheitspolitischen Herausforderungen sind zudem globaler Art und wirken
sich sowohl auf die Entwicklungs- als auch auf die Industrielénder aus. Naturkatastrophen
und vom Menschen verursachte Katastrophen, Drogenhandel, organisierte Kriminalitét,
Terrorismus, Herausforderungen und Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit und die
damit verbundenen Stérungen verstarken die Unsicherheit, hemmen die Entwicklung,
schwéchen den Rechtsstaat und tragen zu Instabilitét bei. Die immer grofere Herausforderung
des Klimawandels vervielfacht die bestehenden Bedrohungen, die den vom Menschen
verursachten natirlichen Gefahren und Sicherheitsrisiken eine neue Dimension verleihen.

Die Bewdltigung dieser strukturellen Herausforderungen erfordert erhebliche gemeinsame
Anstrengungen, die sich auf starke Partnerschaften mit  anderen  Staaten,
zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie multilateralen und regionalen Partnern stitzen, um die
Voraussetzungen fir eine Unterstitzung von Landern bei der Verhinderung des
Wiederauflebens von Konflikten zu schaffen. Deshalb ist eine umfassende, Uber humanitére
Hilfe hinausgehende Reaktion der EU auf internationale Krisen notwendig, bei der die
Beféhigung der EU zu Krisenvorsorge-, -praventions- und -reaktionsmal3nahmen gefordert
wird. Ferner muss paralel zu einem Dialog mit nichtstaatlichen Akteuren die Moglichkeit
entwickelt werden, auf der Grundlage der Interoperabilitdt zwischen den Mitgliedstaaten der
EU und anderen internationalen Akteuren Experten fur zivile Missionen verschiedenster Art
bereitzustellen.

Im neuen Vertrag Uber die Europdische Union (EUV) sind in Artikel 21 gemeinsame
Ubergeordnete Grundsétze und Ziele des auswértigen Handelns der Union festgelegt worden,
unter anderem, , den Frieden zu erhalten, Konflikte zu verhiten und die internationale
Scherheit zu starken”. Dies wird auch in den Schlussfolgerungen des Rates Uber die
Wirksamkeit des auswartigen Handelns (2004) und zu Sicherheit und Entwicklung (2007)
sowie in den Allgemeinen Schlussfolgerungen (2010) bekraftigt, in denen dazu aufgerufen
wird, zur Unterstitzung der Gemeinsamen Sicherheitss und Verteidigungspolitik die
Instrumente der EU fir das Krisenmanagement weiter auszubauen. Zusétzliche politische
Leitlinien enthalten die Schlussfolgerungen des Rates (Auswértige Angelegenheiten) vom
20. Juni 2011 zum Thema Konfliktverhitung. Auf seiner Tagung vom 18. Juli 2011 erklarte
der Rat (Auswértige Angelegenheiten) den engen Zusammenhang zwischen Klima und
Sicherheit zu einem Schliisselbereich der weiteren Arbeit. Aulerdem hat die Kommission
2011 einen Durchfuhrungsplan fur die EU-Strategie zur Unterstitzung der
Katastrophenvorsorge in Entwicklungsiandern® ausgearbeitet, die die Entwicklung von
Bedarfsermittlungen nach Katastrophen (Post Disaster Needs Assessments — PDNA) als
Prioritét ansehen, um die Katastrophenvorsorge in den Wiederaufbau der betroffenen Lander
einzubeziehen und Resilienz und Krisenvorsorge zu fordern.

! SEK (2011) 215 endglltig.
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Das neue Instrument fur Stabilitét, das die am 31. Dezember 2011 aul3er Kraft tretende
Verordnung ersetzt, sollte daher die sich bietenden Chancen nutzen, um koordinierte
Anstrengungen der EU in allen genannten Bereichen voranzubringen.

2. ERGEBNISSE DER KONSULTATIONEN MIT DEN INTERESSIERTEN
PARTEIEN UND DER FOLGENABSCHATZUNGEN

(1) Offentliche Konsultation

Die Européische Kommission fuhrte vom 26. November 2010 bis zum 31. Januar 2011 eine
offentliche Konsultation zur kiinftigen Finanzierung des auswartigen Handelns der EU durch.
Die Konsultation basierte auf einem Online-Fragebogen, begleitet von enem
Hintergrundpapier mit dem Titel ,Finanzierung des auswartigen Handelns der EU nach
2013", die von der Kommission und dem EAD ausgearbeitet wurden. Die 220 elngegangenen
Antworten spiegeln die ganze Bandbreite und Viefat der Strukturen, Sichtweisen und
Traditionen wider, von denen die in der auswartigen Zusammenarbeit tétige Gemeinschaft

gepragt ist.

Hinsichtlich des auswértigen Handelns der EU im Bereich Frieden und internationale
Sicherheit, einschliefdlich Friedenskonsolidierung und Krisenvorsorge, betonten viele
Teilnehmer, wie wichtig es it, in langfristige Stabilitét, Menschenrechte und wirtschaftliche
Entwicklung zu investieren. Das Instrument fur Stabilitdt wird hoch geschétzt, und viele
Teillnehmer ersuchten die EU, sein Potenzial zu stérken, und verwiesen insbesondere auf die
Notwendigkeit, seine Vorteile (schnelle Abwicklung und direkte Finanzierung) zu erhalten.

2 Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Eine 2011 vorgenommene Evaluierung der Komponenten Krisenreaktion und Krisenvorsorge
des Instruments fur Stabilitat (Artikel 3 bzw. Artikel 4 Absatz 3) kam zu dem Ergebnis, dass
das Instrument innerhalb der Friedens-, Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur der EU
einzigartig ist und es der EU ermdglicht, ein breites Spektrum entscheidender Initiativen zur
Krisenvorsorge und Krisenreaktion zu unterstitzen. Die Fahigkeit der EU, in
Krisensituationen tétig zu werden, wurde ausgebaut, wahrend sich gleichzeitig Kohéarenz und
Wirksamkeit der Initiativen zur Krisenpravention und Friedenskonsolidierung parallel zur
Fahigkeit der Partner, sich auf Krisen vorzubereiten und auf sie zu reagieren, verbessert
haben.

In den Evauierungen der Malhahmen zur Begrenzung der Risiken, die mit chemischen,
biologischen, radiologischen und nuklearen Materialien verbunden sind (Artikel 4 Absatz 2),
wurde die Bedeutung hervorgehoben, die die Mitgliedstaaten einem EU-Programm
beimessen, das den Partnerléndern hilft, Fachwissen und Kapazitdten zur Bekdmpfung der
Verbreitung sensibler Materialien aufzubauen. Die Mal3nahmen zur Begrenzung dieser
Risiken ermdglichen es der EU, einen gemeinsamen Beitrag zur Verringerung der Bedrohung
zu leisten, die von einem verbrecherischen Einsatz von Materialien und Know-how ausgeht,
die fir Massenvernichtungswaffen geeignet sind.

Eine 2009 durchgefuhrte Studie zur Bestandsaufhahme hinsichtlich der Komponente
Krisenvorsorge (Artikel 4, Partnerschaft zur Friedenskonsolidierung) empfahl eine stérkere
Fokussierung auf den Kapazitétsaufbau bei den lokalen Partnern und einen Politikdialog mit
nichtstaatlichen Akteuren bei gleichzeitiger Maximierung der thematischen Synergien mit den
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politischen Prioritéten der EU und den von ihr unterstitzten Mal3nahmen. Ein flexibleres
Finanzierungskonzept ist notwendig, damit nichtstaatliche Akteure und die Mitgliedstaaten
der EU diese Hilfe nutzen konnen.

In einer Verdffentlichung des Instituts der Europdischen Union fir Sicherheitsstudien von
2009, in der die ESVP-Operationen der Jahre 1999 bis 2009 zum ersten Ma umfassend
Uberprift wurden, wird der Katalysatoreffekt des Instruments hervorgehoben und sein
Mehrwert fir die Vorbereitung und Verbesserung der Abwicklung der langfristigen
AuRenhilfe der EU und der GA SP-Aktionen anerkannt.

Das Institut aulRert sich zwar weitgehend positiv zur bisherigen Durchfihrung, weist aber
auch auf mehrere Bereiche hin, in denen Verbesserungen moglich sind. Dies gilt insbesondere
fur die Schnelligkeit des Einsatzes des Instruments, fur die Erhohung seiner Flexibilitét
hinsichtlich der Zeitplane fur die Durchfiihrung von auf3erordentlichen HilfsmalRnahmen und
Interimsprogrammen und der Schwellenwerte sowie fur die Aufstockung der finanziellen und
personellen Mittel.

(©)] Folgenabschatzung

Die Kommission hat eine Folgenabschdtzung durchgefihrt, bei der vier politische
Alternativen in Betracht gezogen wurden: Abschaffung des IfS (Option 0), Beibehaltung des
derzeitigen Anwendungsbereichs des Instruments ohne Anderungen (Option 1),
Neugestaltung des Instruments im Hinblick auf grofere Flexibilitdt (Option?2) und
Einflhrung eines neuen Instruments oder neuer Instrumente, die @) Fragen der Krisenreaktion
und -vorsorge und sicherheitspolitische Fragen (Terrorismus, transregionale Bedrohungen
sowie chemische, biologische, radiologische und nukleare Materialien) getrennt behandeln
und b) im Rahmen anderer Instrumente durchgefiihrte EU-MalRnahmen im AufRenbereich
(z. B. Wahlbeobachtungsmissionen der EU oder die Friedensfazilitét fir Afrika) einbeziehen
(Option 3).

Option 0 wurde sofort verworfen, da die EU ihre internationale Glaubwurdigkeit verlieren
und ihre Pflichten aus Artikel 21 EUV nicht erflllen wirde, wenn das derzeitige Instrument
ohne Nachfolger bliebe. Mit Option 1 wirde eine Chance vertan, auf der Grundlage der
gesammelten Erfahrungen das Instrument zu verbessern und seinen Wert zu erhdhen.
Option 3, die Einfihrung neuer Instrumente mit einer Trennung von Krisenreaktion und
-vorsorge auf der einen Seite und globalen und landertibergreifenden Bedrohungen auf der
anderen Seite, war nicht zu empfehlen. Sie wirde nicht nur dem allgemeinen Ziel
zuwiderlaufen, die Zahl der bestehenden Instrumente zu verringern, sondern kdnnte auch dazu
flhren, dass Kohdrenz und Komplementaritdt des Zusammenwirkens im Kontext
konfliktverstérkender Faktoren leiden. Option 2, die Grundziige und Hauptmerkmale des
Instruments beizubehalten, gleichzeitig aber seine Bestimmungen im Hinblick auf grofRere
Fexibilitét zu straffen, war der Vorzug zu geben, da sie der EU eine wirksamere und
schnellere Reaktion auf kinftige Herausforderungen im Bereich des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit ermoglicht. Option 2 sieht insbesondere die Mdoglichkeit vor,
aulRerordentliche Hilfsmal3nahmen als Reaktion auf Krisen und lang anhaltende Konflikte zu
erweitern und zu verlangern, und erlaubt es der Kommission, erste Maldhahmen rasch zu
genehmigen, um die strategische Position der EU bei der Reaktion auf eine bestimmte Krise
zu verbessern.

Zweck der in Betracht gezogenen politischen Optionen ist es, die derzeitige Funktionsweise
des Instruments zu konsolidieren und nach Mdglichkeit zu verbessern.
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3. RECHTLICHE ASPEKTE DESVORSCHLAGS

Rechtsgrundlage

Den rechtlichen Rahmen fiur die Zusammenarbeit mit Drittldndern, regionalen und
internationalen Organisationen sowie staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren bildet der
Finfte Teil Titel 111 Kapitel 1 und 2 des Vertrags tber die Arbeitsweise der Européischen
Union (AEUV). Die vorgeschlagene Verordnung stiitzt sich insbesondere auf Artikel 209
Absatz 1 und Artikel 212 Absatz 2 AEUV und wird von der Kommission im Verfahren nach
Artikel 294 AEUV vorgelegt.

Subsidiaritdt und Verhaltnismaldigkeit

Das Instrument hat einen weltweiten Anwendungsbereich, eine doppelte Rechtsgrundlage im
AEUV (, Entwicklungszusammenarbeit® und , wirtschaftliche, finanzielle und technische
Zusammenarbeit mit Drittlandern) und ermdglicht es der EU, sich in angemessener Weise
mit dem engen Zusammenhang zwischen Sicherheit und Entwicklung zu befassen, da es nicht
den Kriterien fir die Forderfahigkeit im Rahmen der offentlichen Entwicklungshilfe
unterliegt.

Dass die EU als globaler Akteur Glaubwirdigkeit geniefdt und als neutral wahrgenommen
wird, verschafft ihr einen relativen Vorteil, wenn sie in Konfliktgebieten tatig wird, um eine
Eskalation zu verhindern oder gute Dienste bel der Konfliktverhiitung anzubieten. Wenn die
Reaktion auf EU-Ebene erfolgt, wird eine bessere Wirkung erzielt, da kombinierte
Anstrengungen eine stérkere Hebelwirkung auf Behorden und internationale Partner haben.
Bel Krisenreaktionsmal3nahmen auf EU-Ebene werden die Kohérenz der Reaktion und die
Wirksamkeit der Hilfe optimiert. Auf internationaler Ebene sind in zunehmendem Mal3e
Synergien und Zusammenarbeit notwendig, da ale Geber in dhnlicher Weise vor dem
Problem knapper Ressourcen stehen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass
einige  wenige Mitgliedstaaten der EU Uber eine Krisenreaktionss  oder
Friedenskonsolidierungsfazilitét mit dhnlichem Anwendungsbereich wie das Instrument fir
Stabilitét verfligen.

Auswahl des Instruments

Das Instrument fur Stabilitdt deckt einen Bedarf, der von keinem anderen Instrument gedeckt
werden kann, weil a)eine rasche Reaktion erforderlich ist, b)ein globales oder
transregionales Problem vorliegt, das den Anwendungsbereich eines geografischen
Instruments Ubersteigt, c) der betreffende Bereich nicht fir eine Finanzierung im Rahmen der
Instrumente in Betracht kommt, die den Vorschriften fur offentliche Entwicklungshilfe
unterliegen (z. B. Terrorismusbekampfung) oder d) die Hilfe nicht landerspezifisch ist (z. B.
Projekte zur Entwicklung internationaler Standards oder einer internationalen Politik auf dem
Gebiet der Konfliktverhitung und der Friedenskonsolidierung).

Ferner ist erwiesen, dass das Instrument bei der Vorbereitung und Verbesserung der
Abwicklung der langfristigen Auf3enhilfe der EU und der Aktionen zur Verwirklichung der
Ziele der Gemeinsamen Aullen- und Sicherheitspolitik nach Titel V EUV as Katalysator
wirkt.
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4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Die Kommission schlégt vor, fur den Zeitraum 2014-2020 insgesamt 70 Mrd. EUR fir die
Instrumente im AuRenbereich bereitzustellen®. Die vorgesehene Zuweisung fiir das IfS betrégt
2 828,9 Mio. EUR fir die genannten sieben Jahre.

5. FAKULTATIVE ANGABEN
D Vereinfachung

Bel der neuen Verordnung kommt es der Kommission, ebenso wie bel anderen Programmen
innerhalb des mehrjahrigen Finanzrahmens (MFR), in erster Linie darauf an, das Regelwerk
zu vereinfachen und Partnerlandern und -regionen, zivilgesellschaftlichen Organisationen
usw. den Zugang zu Hilfe der Union zu erleichtern, soweit sie die Ziele der Verordnung
verfolgen.

Eine Vereinfachung soll durch die klarere Abgrenzung und die Verringerung von
Uberschneidungen zwischen den einzelnen Instrumenten im AuRenbereich erreicht werden,
damit sie genau definierten politischen Zielen zugeordnet werden kénnen. Es wird eine
Vereinfachung der Vorschriften und Verfahren fur die Abwicklung der EU-Hilfe
vorgeschlagen, insbesondere eine Ausnahmeregelung zu den Ausschussverfahren fur die
Annahme einer zweiten auf3erordentlichen Hilfsmal3nahme nach Artikel 7 und zusétzlich eine
neue Bestimmung, nach der die Kommission aul3erordentliche Hilfsmal3nahmen, deren
Kosten hochstens 3 Mio. EUR betragen, ohne die nach demselben Artikel vorgeschriebene
vorherige Unterrichtung des Rates beschlief3en kann.

Ferner wird die Anderung der Haushaltsordnung, die in erheblichem Umfang die besonderen
Bestimmungen fir Mal3nahmen im Aul3enbereich betrifft, dazu beitragen, die Teilnahme
zivilgesellschaftlicher Organisationen an Finanzierungsprogrammen zu erleichtern, indem
zum Beispiel die Vorschriften vereinfacht, die Teilnahmekosten gesenkt und die
Vergabeverfahren beschleunigt werden. Die Kommission beabsichtigt, die vorliegende
Verordnung unter Nutzung der neuen, flexiblen Verfahren anzuwenden, die in der neuen
Haushaltsordnung vorgesehen sind.

()] Delegierte Rechtsakte

Die demokratische Kontrolle der AulRenhilfe muss verbessert werden. Es wird vorgeschlagen,
die wesentlichen Elemente des derzeitigen IfS beizubehalten, die demokratische Kontrolle
aber dadurch zu verstérken, dass fur die Regelung bestimmter Aspekte der Programme
delegierte Rechtsakte nach Artikel 290 AEUV eforderlich sind. Die ausfihrlichen
Bestimmungen Uber Hilfe nach den Artikein3, 4 und 5 missen in Form delegierter
Rechtsakte erlassen werden.

Hinzu kommen der EEF, der Weltklima- und Biodiversitdtsfonds und die Soforthilfereserve, die nicht
Teil des EU-Haushalts sind.
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(©)] Ausfuhrliche Erlduterung

Die neue Struktur der Instrumente der Union fur die Durchfihrung der AuRRenhilfe im
Rahmen der Finanziellen Vorausschau 2014-2020 wird in der Mitteilung der Kommission
,Ein Haushalt firr ,Europa 2020'“® vorgestellt. Weitere Informationen (iber die allgemeinen
Ziele, die spezifischen Ziele und die Voraussetzungen fur die Anwendung des Instruments fir
Stabilitéat enthalt der Finanzbogen im Anhang der Verordnung.

3 K OM(2011) 500 endgiiltig vom 29. Juni 2011.
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2011/0413 (COD)
Vorschlag fur eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTSUND DESRATES

zur Schaffung einesInstrumentsfir Stabilitét

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestitzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union, insbesondere auf
Artikel 209 Absatz 1 und Artikel 212 Absatz 2,

auf Vorschlag der Européai schen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

gemal? dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwégung nachstehender Griinde:

)

)

®3)

Diese Verordnung ist eines der Instrumente, mit denen die auswartige Politik der
Europdischen Union direkt unterstitzt wird. Sie ersetzt die Verordnung (EG)
Nr. 1717/2006 des Européischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006
zur Schaffung eines Instruments fiir Stabilitat®, die am 31. Dezember 2011 auRer Kraft
tritt.

Zu den wichtigsten Zielen des auswartigen Handelns der Union gehort nach Artikel 21
des Vertrags Uber die Europdische Union, den Frieden zu erhalten, Konflikte zu
verhiten, die internationale Sicherheit zu starken und den Vdlkern, Landern und
Regionen, die von Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen
betroffen sind, zu helfen. Krisen und Konflikte, die Lander weltweit betreffen, und
andere Faktoren wie Terrorismus, organisierte Kriminaitét, Klimawandel,
Herausforderungen und Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit und
Naturkatastrophen stellen eine Gefahr fur Stabilitét und Sicherheit in der Welt dar. Fir
die wirksame und rechtzeitige Bewdtigung dieser Probleme sind spezifische
Finanzmittel und Finanzierungsinstrumente erforderlich, die die humanitare Hilfe und
die Instrumente der langfristigen Zusammenarbeit erganzen.

Die Verordnung (EG) Nr.1717/2006 wurde erlassen, um es der Union zu
ermdglichen, in kohérenter und integrierter Weise auf Krisensituationen und sich
abzeichnende Krisen zu reagieren, spezifische transregionale Sicherheitsrisiken zu
bewéltigen und die Krisenvorsorge zu verbessern. Mit dieser Verordnung soll ein
neugestaltetes Instrument eingefihrt werden, das auf den mit dem
Vorgangerinstrument gesammelten Erfahrungen aufbaut, um die Effizienz und

ABI. L 327 vom 24.11.2006, S. 1.
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(4)

©)

(6)

(7)

(8)

Kohérenz der Malinahmen der Union in den Bereichen Konfliktverhitung und
Krisenreaktion, Krisenvorsorge und Friedenskonsolidierung sowie beim Umgang mit
Sicherheitsrisiken, einschliefdlich des Klimaschutzes, zu steigern.

Die nach dieser Verordnung getroffenen Mal3nahmen dienen der Verwirklichung der
Ziele des Artikels 21 des Vertrags Uber die Europaische Union und der Artikel 208
und 212 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Européischen Union. Sie kénnen die
von der Union zur Verwirklichung der Ziele der Gemeinsamen Auf3en- und
Sicherheitspolitik nach Titel V des Vertrags Uber die Européische Union getroffenen
Maltnahmen und die nach Titel V des Vertrags Uber die Funktionsweise der
Europédischen Union getroffenen Malinahmen erganzen, sollten aber nicht im
Widerspruch zu ihnen stehen. Um diese Koharenz zu gewdhrleisten, sollten der Rat
und die Kommission im Rahmen ihrer jeweiligen Befugni sse zusammenarbeiten.

In dem vom Europdischen Rat verabschiedeten EU-Programm zur Verhitung
gewaltsamer Konflikte® wird hervorgehoben, dass das politische Engagement der
Union fur die Konfliktverhitung eines der Hauptziele der AulRenbeziehungen der
Union ist, und festgestellt, dass die Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit zur
Erreichung dieses Ziels und zur Entwicklung der Union als globaler Akteur beitragen
kénnen. In seinen Schlussfolgerungen vom 20. Juni 2011 zur Konfliktverhitung hat
der Rat dieses Programm al's nach wie vor gultige Grundlage fir das weitere Handeln
der Européischen Union auf dem Gebiet der Konfliktverhitung bestétigt.

In den Schlussfolgerungen des Rates zu Sicherheit und Entwicklung® (sowie in den
Schlussfolgerungen des Rates Uber eine Reaktion der EU auf fragile Situationen) wird
betont, dass der enge Zusammenhang von Entwicklung und Sicherheit in die
Strategien und politischen MalRnahmen der EU einflief3en sollte, um zur Kohédrenz des
aulenpolitischen Handelns der Union beizutragen. Insbesondere kam der Rat zu dem
Schluss, dass die kinftige Arbeit in den Bereichen Sicherheit und Entwicklung die fur
Sicherheit und Entwicklung relevanten Auswirkungen von Klimawandel, Fragen der
Umwelt und der Bewirtschaftung nattrlicher Ressourcen und Migration umfassen
sollte.

Der Europdische Rat verabschiedete am 12. Dezember 2003 die Européische
Sicherheitsstrategie und billigte am 11. Dezember 2008 den Bericht dber ihre
Umsetzung. Auch in der Ende 2010 angenommenen EU-Strategie der inneren
Sicherheit’” wird auf die Bedeutung hingewiesen, die der Zusammenarbeit mit
Drittlandern und regionalen Organisationen insbesondere bei der Bekdmpfung
mehrerer Bedrohungen, wie Menschen- und Drogenhandel sowie Terrorismus
zukommt.

In seiner Erkldrung zum Kampf gegen den Terrorismus vom 25. Méarz 2004 rief der
Europdische Rat dazu auf, das Zie der Terrorismusbekdmpfung in die
Aulenhilfeprogramme aufzunehmen; nach der vom Rat am 30. November 2005
angenommenen Strategie der Européischen Union zur Terrorismusbekampfung ist
eine intensivere Zusammenarbeit mit Drittlandern und den Vereinten Nationen bei der

Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Européischer Rat (Goteborg), 15./16. Juni 2001.

Dokument 15097/07 des Rates vom 20.11.2007.

EU-Strategie der inneren Sicherheit: Finf Handlungsschwerpunkte fir mehr Sicherheit in Europa
(KOM(2010) 673 endgtiltig vom 22.11.2010).
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Terrorismusbekdmpfung anzustreben; und die Schlussfolgerungen des Rates zur
Starkung der VerknUpfungen zwischen den internen und externen Aspekten der
Terrorismusbekampfung fordern dazu auf, bei der strategischen Programmierung des
Stabilitétsinstruments den Ausbau der Kapazitdten der zustandigen Behoérden, die am
Kampf gegen den Terrorismus in Drittstaaten beteiligt sind, gebihrend zu
beriicksichtigen.

Da die Ziele dieser Verordnung auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden kénnen und daher wegen des Umfangs der MalRnahme besser auf
Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5
des Vertrags Uber die Europdische Union niedergelegten Subsidiaritétsprinzip tétig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der
Verhadltnismaldigkeit geht diese Verordnung nicht tber das zur Erreichung dieser Ziele
erforderliche Mal3 hinaus.

Zwar wachst der Finanzierungsbedarf fur die AulRenhilfe der Union, die fir diese Hilfe
zur Verfigung stehenden Mittel sind jedoch angesichts der Wirtschafts- und
Haushaltslage der Union begrenzt. Die Kommission muss sich daher bemihen, die
verflgbaren Ressourcen insbesondere durch den Einsatz von
Finanzierungsinstrumenten, die eine Hebelwirkung haben, so effizient wie moglich zu
nutzen. Diese Hebelwirkung verstarkt sich noch, wenn die von den
Finanzierungsinstrumenten investierten und erwirtschafteten Mittel verwendet und
wiederverwendet werden durfen.

Um den Geltungsbereich dieser Verordnung an die sich rasch verdndernden
Gegebenheiten anpassen zu konnen, sollte der Kommission die Befugnis Ubertragen
werden, in Bezug auf die in den Anhangen dieser Verordnung aufgefthrten Bereiche
der technischen und finanziellen Hilfe und zur Festlegung zusétzlicher Verfahren fir
den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit Rechtsakte nach Artikel 290 des
Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union zu erlassen. Besonders
wichtig ist, dass die Kommission im Rahmen der Vorbereitung angemessene
Konsultationen, auch auf Expertenebene, durchfiihrt. Bei der Vorbereitung und
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission zudem daflr sorgen, dass
die einschlégigen Dokumente rechtzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat
Ubermittelt werden.

Zur Gewdhrleistung einheitlicher Bedingungen fur die Durchfihrung dieser
Verordnung sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse Ubertragen werden.

Die Durchfihrungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Programmierung und den
Durchfthrungsmal3nahmen nach dieser Verordnung sollten im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen die Mitgliedstaaten
die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren®, ausgelibt werden. Da diese Durchfiihrungsrechtsakte der politischen
Ausrichtung dienen oder Auswirkungen auf den Haushalt haben, sollten sie im
Allgemeinen nach dem Prifverfahren angenommen werden, es sei denn, es handelt
sich um Malnahmen von geringem finanziellem Umfang. Die Kommission sollte

ABI. L 55vom 28.2.2011, S. 13.
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(14)

(15)

sofort geltende Durchfihrungsrechtsakte erlassen, wenn dies in hinreichend
begrindeten Félen, in denen eine rasche Reaktion der Union erforderlich ist, wegen
aul3erster Dringlichkeit geboten ist.

Gemeinsame Vorschriften und Verfahren fir die Anwendung der Instrumente der
Union im Bereich des auswartigen Handelns’ sind in der im Folgenden als
»gemeinsame Durchfiihrungsverordnung” bezeichneten Verordnung (EU) Nr. .../...
des Européischen Parlaments und des Rates vom ... "° festgel egt.

Die Organisation und die Arbeitsweise des Européischen Auswartigen Dienstes sind
im Beschluss 2010/427/EU des Rates geregelt —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

)

)

TITEL |

ZIELE UND GELTUNGSBEREICH

Artikel 1
Ziele

Die Union fuhrt Mainahmen der Entwicklungszusammenarbeit sowie Mal3nahmen
auf dem Gebiet der finanziellen, wirtschaftlichen und technischen Zusammenarbeit
mit Drittlandern, regionalen und internationalen Organisationen sowie anderen
staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren unter den in dieser Verordnung
festgel egten Bedingungen durch.

Im Einklang mit den Zielen dieser Zusammenarbeit bestehen die spezifischen Ziele
dieser Verordnung darin,

a) in Krisensituationen oder bei sich abzeichnenden Krisen durch eine wirksame
Reaktion rasch zu Stabilitét beizutragen, um die Erhaltung, Schaffung oder
Wiederherstellung der wesentlichen Voraussetzungen fir die ordnungsgeméalie
Umsetzung der Entwicklungs- und der Kooperationspolitik der Union zu
unterstutzen,

b) Konflikte zu verhiten, die Vorbereitung auf die Bewdltigung von Vor- und
Nachkrisensituationen sicherzustellen und den Frieden zu konsolidieren;

c) spezifische globale und transregionale Bedrohungen mit destabilisierender
Wirkung, einschlief3lich des Klimawandels, zu bewdltigen.

10
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)

3

(4)

©)

Artikel 2

Kohéarenz und Komplementaritat der Hilfe der Union

Die Kommission stellt sicher, dass die nach dieser Verordnung angenommenen
Mal3nahmen mit dem strategischen Gesamtkonzept der Union fur das Partnerland,
insbesondere mit den Zielen der in Absatz 2 genannten Instrumente, und mit anderen
relevanten Mal3nahmen der Union im Einklang stehen.

Die nach dieser Verordnung getroffenen Mal3nahmen konnen die nach Titel V des
Vertrags Uber die Europdische Union und Titel V des Vertrags Uber die
Funktionsweise der Europaischen Union angenommenen Mal3nahmen ergénzen,
durfen aber nicht im Widerspruch zu ihnen stehen.

Die Hilfe der Union nach dieser Verordnung erganzt die Hilfe, die im Rahmen der
anderen Instrumente der Union flr Aul3enhilfe vorgesehen ist. Sie wird nur geleistet,
soweit im Rahmen dieser Instrumente keine angemessene wirksame Reaktion
madglich ist.

Maldnahmen, die unter die Verordnung (EG) Nr. 1257/96 vom 20. Juni 1996 tber die
humanitére Hilfe und die Entscheidung 2007/162/EG, Euratom des Rates vom
5.M&z 2007 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments fir den
Katastrophenschutz fallen und auf dieser Grundlage forderféhig sind, kdnnen nicht
nach dieser Verordnung finanziert werden.

Um die Wirksamkeit und Kohdrenz der Hilfsmal3nahmen der Union und der
Mitgliedstaaten zu verbessern und Doppelfinanzierung zu vermeiden, foérdert die
Kommission die enge Koordinierung zwischen ihren Maldnahmen und denen der
Mitgliedstaaten sowohl bei der Beschlussfassung als auch vor Ort. Zu diesem Zweck
betreiben die Mitgliedstaaten und die Kommission ein System fur den
Informationsaustausch. Erforderlichenfalls kann die Kommission nach Artikel 9
zusétzliche Verfahren fur den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit
festlegen.
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Artikel 3

Hilfe als Reaktion auf Krisensituationen oder sich abzeichnende Krisen zur Verhitung von

(1)

(2

3

(D

2)

Konflikten

Als Reaktion auf Notsituationen, Krisensituationen oder sich abzeichnende Krisen,
Situationen, die eine Bedrohung der Demokratie, von Recht und Ordnung, des
Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder der Sicherheit von Personen
darstellen, oder Situationen, die zu einem bewaffneten Konflikt zu eskalieren drohen
oder die betreffenden Drittlander erheblich destabilisieren konnten, kann die Union
zur Verwirklichung der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannten spezifischen
Ziele technische und finanzielle Hilfe leisten. Diese Mal3nahmen kdnnen auch zur
Bewaltigung von Situationen getroffen werden, in denen sich die Union auf Klauseln
Uber die wesentlichen Elemente internationaler Ubereinkinfte beruft, um die
Zusammenarbeit mit Drittlandern ganz oder teilweise auszusetzen.

Die in Absatz 1 genannte technische und finanzielle Hilfe kann die in Anhang |
aufgefiihrten Bereiche betreffen. Leistungsindikator fur die Hilfe ist der Prozentsatz
der in einem solchen Kontext innerhalb von drei Monaten beschl ossenen Projekte.

In den unvorhergesehenen und Ausnahmesituationen nach Absatz 1 kann die Union
auch technische und finanzielle Hilfe leisten, die nicht eindeutig in die spezifischen
Bereiche der Hilfe nach Absatz2 fdlt. Diese Hilfe beschrankt sich auf
auf3erordentliche Hilfsmaf3nahmen nach Artikel 7 Absatz 2, die

a) in den algemeinen Geltungsbereich und unter die spezifischen Ziele des
Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe afallen,

b)  zeitlich auf denin Artikel 7 Absatz 2 festgelegten Zeitraum begrenzt sind und

¢) normalerweise im Rahmen anderer Instrumente der Union fur Auf3enhilfe oder
der anderen Komponenten dieses Instruments forderféahig wéren, aber nach
Artikel 2 wegen der Notwendigkeit einer raschen Reaktion auf die Situation al's
Mal3nahmen fir Krisensituationen oder sich abzeichnende Krisen getroffen
werden sollten.

Artikel 4

Hilfe fur Konfliktverhitung, Krisenvorsorge und Friedenskonsolidierung

Zur Verwirklichung der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten spezifischen
Ziele leistet die Union technische und finanzielle Hilfe in den Bereichen
Konfliktverhitung, Krisenvorsorge und Friedenskonsolidierung.

Die in Absatz 1 genannte technische und finanzielle Hilfe kann die in Anhang Il
aufgefiihrten Bereiche betreffen. Leistungsindikator fur die Hilfe ist das Ausmal3, in
dem die Féahigkeit der Empfénger, Konflikte zu verhiten, Vor- und
Nachkrisensituationen zu bewdltigen und den Frieden zu konsolidieren, gestérkt
wurde.
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Artikel 5

Hilfe fur die Bewaltigung globaler und transregionaler Bedrohungen

Zur Verwirklichung der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe ¢ genannten spezifischen Ziele leistet
die Union technische und finanzielle Hilfe in den in Anhang Il aufgeftihrten Bereichen.
Leistungsindikator fur die Hilfe ist der Grad der Angleichung an die einschlagige auswartige
Sicherheitspolitik der Union, einschlief3dlich der duf3eren Dimension der inneren Sicherheit.
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TITEL 11

PROGRAMMIERUNG UND DURCHFUHRUNG

Artikel 6

Allgemeiner Rahmen fir die Programmierung und die Durchfihrung

Die Hilfe der Union wird im Einklang mit der gemeinsamen
Durchfihrungsverordnung mithilfe der folgenden Programmierungsdokumente und
finanziellen Durchfihrungsmal3nahmen durchgefihrt:

thematische Strategiepapiere und Mehrjahresrichtprogramme,
aulRerordentliche Hilfsmal3nahmen und I nterimsprogramme,
Jahresaktionsprogramme und Einzel mal3nahmen,
Sondermal3nahmen.

Artikel 7

AulZerordentliche Hilfsmalinahmen und I nterimsprogramme

Die Hilfe der Union nach Artikel 3 wird in Form von aufRerordentlichen
Hilfsmal3nahmen und Interimsprogrammen durchgefhrt.

Die Kommission kann in einer Krisensituation nach Artikel 3 Absatz 1 sowie in
unvorhergesechenen und  Ausnahmesituationen nach  Artikel 3 Absatz 3
aulRerordentliche Hilfsmal3nahmen beschlief?en, wenn die Wirksamkeit der
Malinahmen von einer raschen oder flexiblen Durchfihrung abhangt. Diese
Malinahmen kodnnen eine Laufzeit von bis zu 18 Monaten haben. Die Mal3nahmen
konnen im Falle objektiver, unvorhergesehener Durchfihrungshindernisse zweimal
um jewells sechs Monate (bis zu einer Gesamtlaufzeit von 30 Monaten) verlangert
werden, vorausgesetzt, die fur die Mal3nahme vorgesehenen Finanzmittel werden
nicht erhoht. Im Falle lang anhaltender Krisen und Konflikte kann die Kommission
eine zwelite aul3erordentliche Hilfsmal3nahme beschlief3en.

Betragen die Kosten fir die aullerordentliche Hilfsmalnahme mehr als
30 000 000 EUR, so wird diese Mal3nahme nach dem in Artikel 15 Absatz 3 der
gemeinsamen Durchfihrungsverordnung genannten Prifverfahren angenommen.

Nach diesem Verfahren kann die Kommission auch Interimsprogramme zur
Schaffung oder Wiederherstellung der wesentlichen Voraussetzungen fir die
wirksame Umsetzung der auswartigen Kooperationspolitik der Union verabschieden.
Interimsprogramme bauen auf aul3erordentlichen Hilfsmal3nahmen auf.

Vor der Annahme oder Verlangerung einer auf3erordentlichen Hilfsmal3nahme, deren
Kosten bis zu 30 000 000 EUR betragen, unterrichtet die Kommission den Rat Uber
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(6)

(7)

(8)

(D

)

©)

Art und Ziele der aulRerordentlichen Hilfsmalinahme und die vorgesehenen
Finanzmittel. Die Kommission unterrichtet den Rat auch, bevor sie wichtige
materielle Anderungen an bereits beschlossenen aulerordentlichen Hilfsmal3nahmen
vornimmt. Im Interesse der Kohérenz des auswartigen Handelns der Union tragt sie
dem einschlagigen politischen Konzept des Rates sowohl bei der Planung als auch
bei der anschlief3enden Durchfiihrung dieser Mal3nahmen Rechnung.

In den Notsituationen nach Artikel 3 Absatizl kann die Kommission
aullerordentliche Hilfsmalinahmen, deren Kosten hochstens 3 000 000 EUR
betragen, ohne vorherige Unterrichtung des Rates beschlief3en.

So bald wie moglich, spédtestens aber sieben Monate nach Annahme einer
aul3erordentlichen Hilfsmal3nahme erstattet die Kommission dem Rat und dem
Europédischen Parlament Bericht und gibt einen Uberblick (ber die Art der
angenommenen Mal3nahme und ihren Hintergrund.

Die Kommission hdlt das Européische Parlament Uber die Planung der Hilfe der
Union nach Artikel 3 auf dem Laufenden.

Artikel 8

Thematische Strategiepapiere und Mehrjahresrichtprogramme

Die thematischen Strategiepapiere bilden die allgemeine Grundlage fur die
Durchfiihrung der Hilfe nach den Artikeln 4 und 5. Im Einklang mit den allgemeinen
Aufgaben und den Befugnissen, den Zielen, den Grundsdtzen und der Politik der
Union bilden die thematischen Strategiepapiere einen Rahmen fir die
Zusammenarbeit zwischen der Union und den betreffenden Partnerlandern oder
-regionen.

Bel der Ausarbeitung und Umsetzung der thematischen Strategiepapiere wird den
Grundsdtzen fur die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung
getragen: Partnerschaft, Koordinierung und Harmonisierung. Zu diesem Zweck
mUssen die thematischen Strategiepapiere mit den Programmierungsdokumenten, die
im Rahmen anderer Instrumente der Union fur AulRenhilfe genehmigt oder
angenommen wurden, im Einklang stehen und Doppelarbeit vermeiden. Die
thematischen Strategiepapiere missen grundsétzlich auf einem Dialog der Union und
gegebenenfalls der zustdndigen Mitgliedstaaten mit dem betreffenden Partnerland
oder den betreffenden Partnerregionen beruhen, an dem auch die Zivilgesellschaft
sowie regionale und lokale Behorden beteiligt werden, um sicherzustellen, dass das
Land bzw. die Regionen in hinreichendem Mal3e eigenverantwortlich an diesem
Prozess mitwirken. Die Union und ihre Mitgliedstaaten setzen sich in einer friihen
Phase des Programmierungsprozesses miteinander ins Benehmen, um die Kohérenz
und Komplementaritét ihrer K ooperationsmal3nahmen zu fordern.

Jedem thematischen Strategiepapier wird ein Mehrjahresrichtprogramm beigeflgt, in
dem die fur die Finanzierung durch die Union ausgewahlten prioritéren Bereiche, die
spezifischen Ziele, die erwarteten Ergebnisse und der Zeitrahmen fur die
Unterstitzung durch die Union zusammengefasst werden. In  den
Mehrjahresrichtprogrammen werden unter Beriicksichtigung des Bedarfs und der
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(4)

(5)

(6)

besonderen Schwierigkeiten der betreffenden Partnerlénder oder -regionen die
Richtbetrége der Mittelzuweisungen fir jedes Programm festgelegt. Die
Mittelzuweisungen konnen erforderlichenfals in Form einer Spanne angegeben
werden.

Die Genehmigung der thematischen Strategiepapiere und die Annahme der
M ehrjahresrichtprogramme durch die Kommission erfolgen nach dem in Artikel 15
Absatz 3 der gemeinsamen Durchfiihrungsverordnung genannten Prifverfahren.
Dieses Verfahren wird auch bei grundlegenden Uberarbeitungen angewandt, die zu
einer erheblichen Anderung der Strategie oder ihrer Programmierung fuhren.

Das in Absatz4 genannte Prufverfahren wird nicht bei nicht substanziellen
Anderungen an thematischen Strategiepapieren und Mehrjahresrichtprogrammen
angewandt, mit denen technische Anpassungen vorgenommen werden, Mittel
innerhalb der Richtbetrége fur die einzelnen prioritdren Bereiche umgeschichtet
werden oder der urspriingliche Richtbetrag um einen Betrag von weniger as 20 %
aufgestockt oder gekiirzt wird, vorausgesetzt, diese Anderungen wirken sich nicht
auf die in diesen Dokumenten festgelegten prioritdren Bereiche und Ziele aus. In
diesem Fall werden die Anpassungen innerhalb eines Monats dem Européischen
Parlament und dem Rat mitgeteilt.

Die thematischen Strategiepapiere und die Mehrjahresrichtprogramme kénnen nach
dem in Artikel 15 Absatz 4 der gemeinsamen Durchfihrungsverordnung genannten
Dringlichkeitsverfahren geandert werden, wenn in hinreichend begrindeten Féllen
auRRerster Dringlichkeit eine rasche Reaktion der Union erforderlich ist.

TITEL 11
SLCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 9

Ubertragung von Befugnissen an die Kommission

Der Kommission wird die Befugnis Ubertragen, delegierte Rechtsakte nach Artikel 10 zu
erlassen, um die Anhéngel, 11 und 111 zu &dern oder zu erganzen, und zusétzliche Verfahren
far den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit festzulegen.

D

)

Artikel 10

Auslibung der Ubertragenen Befugnisse

Die Befugnisibertragung nach Artikel 9 erfolgt fur die Geltungsdauer dieser
Verordnung.

Die Befugnistibertragung kann vom Européischen Parlament oder vom Rat jederzeit
widerrufen werden. Der Widerrufsbeschluss beendet die in dem Beschluss genannte
Befugnisibertragung. Er wird am Tag nach seiner Verdffentlichung im Amtsblatt der
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Européischen Union oder zu einem darin angegebenen spateren Zeitpunkt wirksam.
Er berthrt nicht die Geltung delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft sind.

(©)] Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlassen hat, Ubermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Europaischen Parlament und dem Rat.

(4) Ein delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, wenn innerhalb von zwei Monaten nach
dem Tag der Ubermittlung des Rechtsakts an das Europaische Parlament und den Rat
weder das Européische Parlament noch der Rat Einwande erhoben haben oder wenn
vor Ablauf dieser Frist sowohl das Européische Parlament als auch der Rat der
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwédnde erheben werden. Auf
Initiative des Europédischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei
Monate verlangert.

Artikel 11

Ausschuss
Die Kommission wird vom Ausschuss fur das Stabilitétsinstrument unterstiitzt. Bei diesem
Ausschuss handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Artikel 12

Européischer Auswartiger Dienst
Diese Verordnung wird im Einklang mit dem Beschluss 2010/427/EU des Rates Uber die
Organisation und die Arbeitsweise des Europa schen Auswaértigen Dienstes angewandt.

Artikel 13

Finanzeller Bezugsrahmen

Die Mittelausstattung fur die Anwendung dieser Verordnung im Zeitraum 2014 bis 2020
betragt 2 828 900 000 EUR. Die jdhrlichen Mittel werden von der Haushaltsbehérde in den
Grenzen des Finanzrahmens bewilligt.

Im Zeitraum 2014 bis 2020 werden mindestens 65 Prozentpunkte der Mittelausstattung fir
unter Artikel 3 fallende Mal3nahmen bereitgestellt.

Artikel 14

| nkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Vertffentlichung im Amtsblatt der
Europaischen Union in Kraft.

Siegilt ab 1. Januar 2014.
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Diese Verordnung ist in alen ihren Tellen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am

Im Namen des Europaischen Parlaments  Im Namen des Rates
Der Prasident Der Prasident
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ANHANG |

Bereiche der technischen und finanziellen Hilfe nach Artikel 3

Diein Artikel 3 Absatz 2 genannte technische und finanzielle Hilfe betrifft folgende Bereiche:

a)

b)

d)

f)

Q)

h)

Unterstitzung der Bemiihungen internationaler und regionaler Organisationen sowie
staatlicher und nicht staatlicher Akteure bel der Forderung vertrauensbildender
Malnahmen und von MalRnahmen in den Bereichen Schlichtung, Dialog und
Versdhnung durch Bereitstellung technischer und logistischer Hilfe

Unterstiitzung der Einrichtung und des Funktionierens von Interimsverwaltungen mit
einem volkerrechtlichen Mandat

Unterstitzung der Entwicklung demokratischer, pluralistischer Staatsorgane,
einschliefdich Mal3nahmen zur Stérkung der Rolle der Frauen in diesen Organen,
leistungsfahiger Zivilverwaltungen und damit zusammenhangender Rechtsrahmen
auf nationaler und lokaler Ebene, einer unabhangigen Justiz, verantwortlicher
Staatsfihrung und von Recht und Ordnung, einschliefdich nichtmilitérischer
technischer Zusammenarbeit zur Stérkung der umfassenden zivilen Kontrolle, der
Aufsicht Uber das Sicherheitssystem und von Maldnahmen zur Starkung der
Kapazitdéten der Vollzugss und Justizbehdrden, die am Kampf gegen den
Terrorismus, die organisierte Kriminalitdt und alle Formen illegalen Handels
beteiligt sind

Unterstiitzung von im Einklang mit den internationalen menschenrechtlichen und
rechtsstaatlichen Standards eingesetzten internationalen Strafgerichten und
nationalen Ad-hoc-Gerichten, Wahrheits- und V ersbhnungskommissionen sowie von
Mechanismen zur gerichtlichen Schlichtung von Menschenrechtsféalen und zur
Geltendmachung und gerichtlichen Zuerkennung von Eigentumsrechten

Unterstiitzung von Malinahmen, die zur Einleitung von Rehabilitation und
Wiederaufbau von wichtigen Infrastrukturen, Unterkiinften, offentlichen Gebauden
und wirtschaftlichen Vermdgenswerten sowie von wesentlichen
Produktionskapazitdten erforderlich sind, und von anderen Maldnahmen zur
Wiederaufnahme der Wirtschaftstatigkeit und der Schaffung von Arbeitsplatzen
sowie zur Festlegung der fur eine nachhaltige soziale Entwicklung erforderlichen
Mindestvoraussetzungen

Unterstiitzung ziviler Mal3nahmen im Zusammenhang mit der Demobilisierung und
Wiedereingliederung ehemaliger Kombattanten in die Zivilgesellschaft und
gegebenenfalls ihrer RUckfuhrung sowie Unterstitzung von Maldnahmen zur
Bewadltigung der Situation der Kindersoldaten und Soldatinnen

Unterstiitzung von Malinahmen zur Milderung der sozialen Auswirkungen der
Umstrukturierung der Streitkréfte

Unterstitzung von Maldnahmen zur Bewadtigung der soziodkonomischen
Auswirkungen von Antipersonenminen, nicht zur Wirkung gelangten Kampfmitteln
oder explosiven Kampfmittelriickstanden auf die Zivilbevolkerung im Rahmen der
Kooperationspolitik der Union und ihrer Ziele; zu den nach dieser Verordnung
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k)

P)

DE

finanzierten Tatigkeiten gehoren Risikoerziehung, Hilfe fir die Opfer, das Aufspiiren
und die Rdumung von Minen und im Zusammenhang damit die Vernichtung von
L agerbestéanden

Unterstiitzung von Mal3nahmen zur Bekémpfung der illegalen Verwendung von und
desillegalen Zugangs zu Schusswaffen, Kleinwaffen und leichte Waffen im Rahmen
der Kooperationspolitik der Union und ihrer Ziele; diese Unterstiitzung kénnte auch
Untersuchungstétigkeiten, Hilfe fur die Opfer, Sensibilisierung der Offentlichkeit
und Forderung rechtlichen und administrativen Fachwissens und bewahrter Praktiken
umfassen

Unterstiitzung von Mal3nahmen, mit denen sichergestellt wird, dass den besonderen
Bedirfnissen von Frauen und Kindern in Krisen- und Konfliktsituationen,
einschliefdich ihrer Gefahrdung durch geschlechtsbezogene Gewalt, angemessen
Rechnung getragen wird

Unterstiitzung der Rehabilitation und Wiedereingliederung von Opfern bewaffneter
Konflikte, einschliefdlich Maltnahmen zur Beriicksichtigung der besonderen
Beduirfnisse von Frauen und Kindern

Unterstiitzung von Mal3nahmen zur Forderung und zum Schutz der Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und
der damit zusammenhangenden volkerrechtlichen Instrumente

Unterstiitzung soziodkonomischer Mal3nahmen zur FoOrderung eines gerechten
Zugangs zu und eines transparenten Umgangs mit den nattrlichen Ressourcen in
Krisensituationen oder bei sich abzeichnenden Krisen

Unterstiitzung soziodkonomischer Mal3nahmen zur Bewéltigung der Auswirkungen
plotzlicher Bevolkerungsbewegungen, einschliefdlich Maldnahmen zur Deckung des
Bedarfs von Aufnahmegemeinschaften in Krisensituationen oder bel  sich
abzeichnenden Krisen

Unterstiitzung von Mal3nahmen zur Forderung der Entwicklung und Organisation der
Zivilgesellschaft und ihrer Mitwirkung am politischen Prozess, einschliefdlich
Malinahmen zur Stéarkung der Rolle der Frauen bel solchen Prozessen und
Mal3nahmen zur Forderung unabhangiger, pluralistischer und professioneller Medien

Unterstlitzung von Malinahmen zur Bewdltigung von Naturkatastrophen oder vom
Menschen verursachten Katastrophen und Bedrohungen der 6ffentlichen Gesundheit
in Ermangelung bzw. zur Ergénzung von humanitérer und Katastrophenhilfe der
Union im Einklang mit Artikel 2
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ANHANG ||
Bereiche der technischen und finanziellen Hilfe nach Artikel 4

Die in Artikel 4 genannte technische und finanzielle Hilfe kann die Unterstiitzung von
Malinahmen zum Aufbau und zur Stérkung der Kapazitéten der Union und ihrer Partner fir
die Verhitung von Konflikten, die Konsolidierung des Friedens und die Deckung des Bedarfs
in Vor- und Nachkrisensituationen in enger Koordinierung mit internationalen, regionalen und
subregionalen Organisationen sowie staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren bel ihren
Anstrengungen betreffen,

a) die Frihwarnung und die konfliktsensible Risikoanalyse im politischen
Gestaltungsprozess zu férdern;

b) Vertrauensbildung, Schlichtung und Versthnung unter besonderer Beriicksichtigung
entstehender Spannungen zwischen Gemeinschaften zu erleichtern;

C) die Kapazitdten fur die Teilnahme an zivilen Stabilisierungsmissionen zu stérken;

d) den Wiederaufbau nach Konflikten und Katastrophen zu verbessern.

Diese Malinahmen umfassen Know-how-Transfer, Austausch von Informationen und
bewdhrten  Methoden, Risiko-/Bedrohungsbewertung, Forschung und  Analyse,
Frihwarnsysteme, Schulung und Erbringung von Dienstleistungen. Die Mal3nahmen kodnnen
auch finanzielle und technische Hilfe fur die Durchfihrung von Malinahmen zur
Unterstiitzung von Friedenskonsolidierung und Staatsbildung umfassen.
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ANHANG Il

Bereiche der technischen und finanziellen Hilfe nach Artikel 5

Diein Artikel 5 genannte technische und finanzielle Hilfe betrifft folgende Bereiche:

(D) Bedrohung von Recht und Ordnung, der Sicherheit von Personen, von kritischer
Infrastruktur und der 6ffentlichen Gesundheit

Die Hilfe kann die Unterstiitzung von Mal3nahmen mit folgendem Ziel umfassen:

a)

b)

Starkung der Kapazitdten der Vollzugs-, Justiz- und Zivilbehdrden, die
am Kampf gegen den Terrorismus, die organisierte Kriminalitét und ale
Formen des illegalen Handels und an der wirksamen Kontrolle des
Handels und Transits beteiligt sind

Vorrang wird transregionaler Zusammenarbeit unter Einbeziehung von
zwei oder mehr Drittlandern eingeraumt, die einen eindeutigen
politischen Willen zur LOsung dieser Probleme gezeigt haben. Die
Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus kann auch mit
einzelnen Landern, Regionen oder internationalen, regionalen oder
subregional en Organisationen durchgefihrt werden.

Bel Malinahmen in diesem Bereich liegt das besondere Schwergewicht
auf der verantwortlichen Staatsfihrung, und die Mal3nahmen missen mit
dem Volkerrecht, insbesondere mit den Menschenrechtsvorschriften und
dem humanitéren V6lkerrecht, im Einklang stehen.

Bei der Hilfe fur Behorden, die am Kampf gegen den Terrorismus
beteiligt sind, wird unterstiitzenden Mal3nahmen fir die Entwicklung und
Starkung von Rechtsvorschriften zur Terrorismusbekdmpfung, die
Umsetzung und  Anwendung des Finanz-, Zoll- und
Einwanderungsrechts, die Entwicklung von den hochsten internationalen
Standards entsprechenden Strafverfolgungsverfahren, die Starkung der
Mechanismen fir demokratische Kontrolle und institutionelle Aufsicht
und die Verhinderung von Radikalisierung Vorrang eingeraumt.

Bei der Hilfe im Zusammenhang mit dem Drogenproblem ist der
internationalen Zusammenarbeit gebihrende Aufmerksamkeit zu
schenken, durch die bewdhrte Methoden fur die Verringerung der
Nachfrage, der Produktion und des Schadens geftrdert werden sollen.

Umgang mit einer Bedrohung kritischer Infrastruktur, zu der der
internationale Verkehr, enschliefdich des Personen- und des
Guterverkehrs, die Energieerzeugung und -verteilung und die
elektronischen Informations- und Kommunikationsnetze gehéren kdnnen

Bel Malinahmen in diesem Bereich liegt das besondere Schwergewicht
auf transregionaler Zusammenarbeit und der Umsetzung internationaler
Standards in den Bereichen Sensbiliserung fur Gefahren,
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(2)

d)

Gefahrdungsanalysen, Notfalvorsorge,  Warnmal3nahmen und
Folgenbewaltigung.

Sicherstellung einer angemessenen Reaktion auf grofere Bedrohungen
der offentlichen Gesundheit, einschliefdlich plétzlich auftretender
Epidemien mit potenziell |éandertbergreifenden Auswirkungen

Das besondere Schwergewicht liegt auf der Notfallplanung, der
Verwaltung von Impfstoff- und  Arzneimittelbestanden,  der
internationalen Zusammenarbeit sowie Frihwarn- und Alarmsystemen.

Bewaltigung globaler und transregionaler Folgen des Klimawandels mit
potenziell destabilisierender Wirkung

Verringerung von und Vorbereitung auf Gefahren, die absichtlich herbeigefihrt
werden, auf Unfalle zurtickgehen oder nattirliche Ursachen haben und die chemische,
biologische, radiologische und nukleare Materialien oder Stoffe betreffen

Die Hilfe kann die Unterstiitzung von Mal3nahmen mit folgendem Ziel umfassen:

a)

b)

d)

Forderung ziviler Forschung als Alternative zu verteidigungsbezogener
Forschung; Unterstiitzung und Sensibilisierung von Wissenschaftlern
(z.B. fur die Senshilitét von Informationen) sowie im Bereich der
Umschulung und alternativen Beschéftigung von Forschern und
Ingenieuren, die zuvor im RUstungssektor beschéftigt waren (z. B.
Entmilitarisierung wissenschaftlicher Programme, Trennung militérischer
und ziviler Kernbrennstoffzyklen)

Verbesserung der Sicherheitspraxis in zivilen Einrichtungen, in denen
sensible chemische, biologische, radiologische oder nukleare Materialien
oder Stoffe im Rahmen ziviler Forschungsprogramme gelagert werden
oder mit ihnen gearbeitet wird

Aufbau ziviler Infrastruktur und Durchfihrung entsprechender ziviler
Studien, die fur die Demontage, Sanierung oder Konversion von
Wehranlagen und -standorten erforderlich sind, wenn diese als nicht
mehr zu einem Verteidigungsprogramm gehdrend erklért werden, im
Rahmen der Kooperationspolitik der Union und ihrer Ziele

Starkung der Kapazitéten der mit der Entwicklung und Durchsetzung
einer wirksamen Kontrolle des Handels mit chemischen, biologischen,
radiologischen und nuklearen Materialien oder Stoffen (einschliefdich
der Einrichtungen zu deren Herstellung oder Lieferung) befassten
zustandigen Zivilbehorden, unter anderem durch Installierung moderner
Logistik-, Evaluierungs- und Kontrollausriistungen

Entwicklung des Rechtsrahmens und der institutionellen Kapazitéten fiir
die Einrichtung und Durchsetzung wirksamer Ausfuhrkontrollen bei
Gutern mit doppeltem Verwendungszweck, einschliefdlich Malinahmen
der regionalen Zusammenarbeit

24

DE



DE

f)

9)

Entwicklung einer wirksamen zivilen Katastrophenvorsorge,
Notfalplanung und Krisenreaktion und von Fahigkeiten fir
Sanierungsmalinahmen  fir  den  Fal maoglicher  groferer
Umweltkatastrophen in diesem Bereich

Bel Malinahmen nach den Buchstabenb und d liegt das besondere
Schwergewicht auf der Hilfe fir die Regionen und Lander, in denen noch
L agerbesténde der unter den Buchstaben b und d genannten Materialien
und Stoffe vorhanden sind und in denen die Gefahr der Verbreitung
dieser Materialien oder Stoffe besteht.
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11.

1.2

13.

14.

14.1.

FINANZBOGEN ZU VORGESCHLAGENEN RECHTSAKTEN

RAHMEN DESVORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Bezeichnung des Vor schlags/der Initiative

Vorschlag fur eine Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates zur Schaffung
eines Instruments fur Stabilitét

Politikbereichein der ABM/ABB-Struktur®*

Titel 19: AulRenbeziehungen
Mal3nahme 19 06: Krisenreaktion und globale Sicherheitsbedrohungen

Der Titel dieses Haushaltskapitels1906 entspricht der derzeitigen Struktur der
Finanzierungsinstrumente 2007-2013. Es wird vorgeschlagen, die Malhahme und den
Titel 19 06 beizubehalten.

Art desVorschlaggder Initiative
O Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue M al3nahme.

[ Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maflihahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine
vor ber eitende MaRnahme™.

XIDer Vorschlag/die Initiative betrifft die Verlangerung einer bestehenden M alinahme.
[0 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Mal3nahme.
Ziele

Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjahrige strategische Ziele der Kommission

Mit diesem Finanzierungsinstrument soll das folgende in der Mitteilung der Kommission ,,Ein
Haushalt fur ,Europa2020° — Teil 11" vom 29. Juni 2011 ((KOM(2011) 500) — Ein Haushalt
fur ,Europa2020° — Teil I, Politikbereich ,Auswértiges Handeln®, S.43) enthaltene
strategische Zidl unterstiitzt werden:

»Verbesserung der Krisenpravention und der Krisenbewdltigung. Die EU-Mal3nahmen fir
Krisenpravention und Krisenbewaltigung, Friedenserhaltung und Stérkung der internationalen
Sicherheit, einschliefdlich der Starkung der EU-Kapazitéten fur die Krisenbereitschaft, sollen
verstarkt werden.”

11

12

ABM: Activity Based Management: mal3hahmenbezogenes Management — ABB: Activity Based Budgeting:
mal3nahmenbezogene Budgetierung.
Im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung.
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14.2.

14.3.

Ferner entspricht der Vorschlag der in der genannten Mitteilung vom Juni (S. 22f.)
getroffenen allgemeinen Feststellung, dass die Instrumente im AulRenbereich ,, die EU in die
Lage versetzen, auf Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen in der
ganzen Welt rasch und effizient zu reagieren” .

Einzelziele und ABM/ABB-Tatigkeiten

Einzelziel Nr. 1

in Krisensituationen oder bel sich abzeichnenden Krisen, die entweder vom M enschen
verursacht oder Folge einer Naturkatastrophe sind, durch eine wirksame Reaktion zu
Stabilitét beizutragen, um die Erhatung, Schaffung oder Wiederherstellung der wesentlichen
Voraussetzungen fur die ordnungsgeméal3e Umsetzung der Entwicklungs- und der
K ooperationspolitik der Union zu unterstiitzen

Einzelziel Nr. 2

die Starkung der Kapazitaten zu unterstiitzen, um zu gewahrleisten, dass die EU und ihre
Partner darauf vorbereitet sind, in enger Koordinierung mit internationalen, regionalen und
subregionalen Organisationen sowie staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren Konflikte zu
verhiten, den Frieden zu konsolidieren und Vor- und Nachkrisensituationen zu
bewaltigen

Einzelziel Nr. 3

globale und transregionale Bedr ohungen zu bewadltigen, die eine Gefahr fir Stabilitdt und
Sicherheit darstellen

ABM/ABB-Tétigkeiten

19 06: Krisenreaktion und globale Sicherheitsbedrohungen

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen

Bitte geben Se an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Beglnstigten/Ziel gruppe auswirken dirfte.

—  Leistung eines Beitrags zu einer umfassenden Reaktion der EU zur Bewadltigung fragiler
und instabiler Situationen, z. B. sich abzeichnender Krisen oder Naturkatastrophen, mit
gezielten, einander ergdnzenden Mal3nahmen im Rahmen der 1fS-Krisenreaktion

—  Verbesserung der Fahigkeit der EU, wirksam an multilateralen und internationalen
Anstrengungen zur globalen Konfliktverhiitung und -16sung mitzuwirken

- Unterstitzung der Konfliktverhitung und der Friedenskonsolidierung, um die Zahl der
bewaffneten Konflikte weltweit zu senken und die Zahl der Lander, in denen Konflikte
wiederaufleben, zu verringern

- Bewdltigung globaler und transregionaler Bedrohungen in Erganzung anderer EU-
Instrumente und internationaler Akteure durch Kapazitétsaufbau mit dem Ziel einer
besseren Integration der Begunstigten in die internationale Gemeinschaft (einschliefdlich
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14.4.

14.5.

14.6.

des Aufbaus von Netzen, der Verbesserung der Fahigkeit zum Sammeln und
Austauschen von Informationen sowie der Unterstiitzung regionaler Zusammenarbeit
und regionaler Plattformen)

Leistungs- und Erfolgsindikatoren

Bitte geben Se an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen
|asst.

— in Krisensituationen oder bal sich abzeichnenden Krisen der Prozentsatz der in einem

solchen Kontext innerhalb von drei Monaten beschlossenen Projekte, die es der EU
ermdglichen, Krisen zu verhiten, zu |6sen oder zu stabilisieren

—  Starkung der Fahigkeit der Empfénger, Konflikte zu verhiten, Vor- und

Nachkrisensituationen zu bewéltigen und den Frieden zu konsolidieren

—  Grad der Angleichung an die einschldgige auswértige Sicherheitspolitik der EU,

einschliefllich der auleren Dimension der inneren Sicherheit

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf

In Abschnitt 1 der Begrindung sind die politischen Anforderungen dargelegt, denen das
Instrument im Rahmen sich &ndernder politischer Leitlinien entsprechen soll. Unter
Berticksichtigung der Besonderheiten und des Kontextes von Krisenvorsorge- und
-reaktionsmal3nahmen sowie von Mal3nahmen zur Bewaéltigung globaler und transregionaler
Sicherheitsrisiken sind sowohl kurz- a's auch langfristige Anforderungen zu erfullen.

Mehrwert durch die Intervention der EU

Dass die EU als globaler Akteur Glaubwuirdigkeit geniefdt, als neutra wahrgenommen wird
und as ehrlicher Makler gilt, verschafft ihr einen relativen Vortell, wenn sie in
Konfliktgebieten tétig wird, um eine Eskalation zu verhindern oder gute Dienste bei der
Konfliktverhitung anzubieten. Wenn die Reaktion auf EU-Ebene erfolgt, wird eine bessere
Wirkung erzielt, da kombinierte Anstrengungen eine stérkere Hebelwirkung auf Behdrden und
internationale Partner haben. Bei Krisenreaktionsmal3nahmen auf EU-Ebene werden die
Koharenz der Reaktion und die Wirksamkeit der Hilfe optimiert. Auf internationaler Ebene
sind in zunehmendem Mal3e Synergien und Zusammenarbeit notwendig, da ale Geber in
ahnlicher Weise vor dem Problem knapper Ressourcen stehen. In diesem Zusammenhang sei
darauf hingewiesen, dass einige wenige Mitgliedstaaten der EU Uber eine Krisenreaktions-
oder Friedenskonsolidierungsfazilitdt mit &hnlichem Anwendungsbereich wie das Instrument
fur Stabilitét verflgen.

Angesichts immer komplexerer Herausforderungen kann keine der internen Prioritéten der EU
(Sicherheit, Wachstum und Schaffung von Arbeitspléatzen, Klimaschutz, Zugang zu Energie,
Gesundheit, Pandemien und Migration) von der tbrigen Welt abgekoppelt umgesetzt werden.
In Zeiten der Wirtschaftskrise wird ein stérker koordinierter und integrierter Ansatz der EU
und ihrer Mitgliedstaaten mithilfe gemeinsamer Programmierung zu groferem Mehrwert,
mehr Starke und Legitimitdt sowie groerer Wirkung und Wirksamkeit fihren.
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14.7.

14.8.

Das Instrument fur Stabilité 2007-2013 hat bewiesen, dass es bei der Vorbereitung und
Verbesserung der Abwicklung der langfristigen Auf3enhilfe der EU und der Aktionen zur
Verwirklichung der Ziele der Gemeinsamen Aul3en- und Sicherheitspolitik nach Titel V EUV
als Katalysator wirkt.

Aus friiheren ahnlichen Mal3nahmen gewonnene wesentliche Erkenntnisse

In den vier Jahren seit seiner Einfihrung im Jahr 2007 hat sich das Instrument fir Stabilitét als
wirksames komplementéres Krisenreaktionsinstrument der EU etabliert.

Es hat es der EU erméglicht, im Rahmen ihrer Friedens-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik
ein breites Spektrum entscheidender Initiativen zur Konfliktverhitung, Krisenvorsorge und
Krisenreaktion zu finanzieren, wenn kein anderes Kooperationsinstrument zur Verflgung
stand oder Interventionen im Rahmen anderer Instrumente einer Erganzung bedurften. Es
muss jedoch schneller einsetzbar sein und hinsichtlich Programmierung und Anwendung
flexibler werden, um u.a. den politischen Leitlinien des Rates besser nachkommen und
kunftigen Herausforderungen im Bereich Frieden und Sicherheit nachhaltig begegnen zu
konnen.

Der in der Verordnung festgesetzte Hochstbetrag fur Mal3nahmen im Falle einer Bedrohung
von Recht und Ordnung, der Sicherheit von Personen, von kritischer Infrastruktur und der
offentlichen Gesundheit hat sich als unzureichend erwiesen. Die Obergrenzen fur Mal3nahmen
im Falle einer globalen Bedrohung der Sicherheit (einschlieffdlich Risikobegrenzungs- und
Vorsorgemal3nahmen im Zusammenhang mit chemischen, biologischen, radiologischen und
nuklearen Materialien und Stoffen) sollte im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission im
Rahmen der Halbzeitlberprifung der Verordnung 2009 Uberprift werden, um flexibel in
angemessener Weise auf sich verandernde Bedrohungen reagieren zu kdnnen.

Koharenz mit anderen Finanzerungsinstrumenten sowie mogliche Syner gieeffekte

Im Vertrag Uber die Europdische Union (EUV) sind in Artikel 21 gemeinsame tbergeordnete
Ziele des auswartigen Handelns der Union festgelegt worden, unter anderem, ,, den Frieden zu
erhalten, Konflikte zu verhiten und die internationale Sicherheit zu stérken* . Das Instrument
fur Stabilitdt unterstitzt das Handeln der EU zur Stéarkung der Sicherheit, Erhatung des
Friedens und Verhitung von Konflikten und schitzt, wie alle Instrumente der EU fir
auswartige Zusammenarbeit, die Werte der EU, insbesondere Menschenrechte und
Demokratie. Es trégt zur Komplementaritdt und Kohédrenz der Reaktion der EU auf Krisen bei
und kann in diesem Rahmen neben GA SP-Operationen, humanitarer Hilfe, Katastrophenhilfe,
makrofinanzieller Hilfe und dem Instrument fir Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen
Sicherheit eingesetzt werden. Ferner leistet es unter Nutzung von Synergien mit den
allgemeinen geografischen Instrumenten der EU (ENI, DCI, EEF und IPA) und thematischen
Instrumenten wie dem Europdischen Instrument fur Demokratie und Menschenrechte
(EIDHR) einen Beitrag zur Konfliktverhitung, Friedenskonsolidierung und Staatsbildung.
Nach einer politischen Krise oder einer Naturkatastrophe kénnte es u. a. zur Finanzierung von
Maldnahmen, die humanitdre Hilfe und Entwicklungshilfe miteinander verknipfen
(Verknipfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung), subsidiar eingesetzt werden,
d. h. wenn das geografische oder thematische Instrument nicht rechtzeitig zum Einsatz
kommen kann oder fir eine effiziente Reaktion erganzende Interventionen erforderlich sind.
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1.5.

1.6.

Zwischen dem auswértigen Handeln der EU zur Reaktion auf und Verhitung von Krisen und
zur Bewadltigung globaler Sicherheitsrisiken und der internen Politik der EU in den Bereichen
Migration, Recht, Freiheit und Sicherheit besteht ein offensichtlicher Zusammenhang. Den
Schlussfolgerungen des Rates zur Starkung der Verknipfungen zwischen den internen und
externen Aspekten der Terrorismusbekampfung vom 9. Juni 2011 kommt daher neben der
Arbeitsmethode fir eine engere Zusammenarbeit und Koordinierung im Bereich der &uf3eren
Sicherheit vom 6.Juni 2011 eine besondere Bedeutung zu. Da viele transregionale
Bedrohungen und Risiken auch hochste Prioritét fir die &ulere Sicherheit der EU haben, tragt
das Instrument auch dazu bei, die Européische Sicherheitsstrategie (in der Fassung von 2008)
umzusetzen und die , @ul3ere Dimension* der EU-Strategie der inneren Sicherheit (2010)
anzugehen. Naturkatastrophen, Umweltsch&den und der Wettlauf um Ressourcen verschéarfen
Konflikte, insbesondere da, wo Armut und Bevdlkerungswachstum hinzukommen, mit
entsprechenden humanitéren, gesundheitlichen, politischen und sicherheitspolitischen Folgen,
einschliefdlich einer starkeren Migration.

Dauer der Mal3nahmeund ihrer finanziellen Auswirkungen
Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer

- Geltungsdauer: 1.1.2014 bis 31.12.2020

Finanzielle Auswirkungen vom 1.1.2014 bis zum 31.12.2020

— [ Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer

— Umsetzung mit einer Anlaufphase von [Jahr] bis [Jahr],

— Vollbetrieb wird angeschl ossen.

Vorgeschlagene M ethoden der Mittelverwaltung®

Direkte zentrale Verwaltung durch die Kommission

Indirekte zentrale Verwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an:
- Exekutivagenturen

— [X] von den Européaischen Gemeinschaften geschaffene Einrichtungen™

— [XInationale offentliche Einrichtungen bzw. privatrechtliche Einrichtungen, die im
offentlichen Auftrag tatig werden

- Personen, die mit der Durchfiihrung bestimmter Mal3nahmen im Rahmen des TitelsV
des Vertrags Uber die Européische Union betraut und in dem mal3geblichen Basisrechtsakt
nach Artikel 49 der Haushaltsordnung bezeichnet sind

13

14

Erléauterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthdlt die
Website BudgWeb (in franzésischer und englischer Sprache):
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

Einrichtungen im Sinne des Artikels 185 der Haushaltsordnung.
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1 Mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung
Dezentrale Verwaltung mit Drittstaaten

Gemeinsame Verwaltung mit internationalen Organisationen (bitte auflisten)

Falls mehrere Methoden der Mittel verwaltung zum Einsatz kommen, ist dies unter ,, Bemerkungen* néaher zu erlautern.

Bemerkungen

Die Besonderheiten des Instruments, das der Reaktion auf Krisen und Konflikte, der Krisenvorsorge
und der Bewadltigung globaler und transnationaler Sicherheitsrisiken dient, machen es erforderlich, dass
auf ein moglichst breites Spektrum an Methoden der Mittel verwaltung zurtickgegriffen werden kann.

2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN

2.1. Monitoring und Berichterstattung

Bitte geben Se an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tatigkeiten erfolgen.

Die Monitoring- und Evaluierungssysteme der Europdaschen Kommission sind zunehmend
ergebnisorientiert. An ihnen sind sowohl interne Mitarbeiter als auch externe Fachleute beteiligt.

Referenten in den Delegationen und den zentralen Dienststellen Uberwachen fortlaufend die
Durchfihrung der Projekte und Programme auf verschiedene Weise, u. a. soweit wie moéglich durch
Vor-Ort-Besuche. Das Monitoring bietet den Verantwortlichen wertvolle Informationen tber die
Fortschritte und versetzt sie in die Lage, bestehende und potenzielle Engpésse zu ermitteln und
Korrekturmal3nahmen zu ergreifen.

Externe, unabhangige Experten werden mit der Bewertung der Ergebnisse der EU-Mal3nahmen im
Aul¥enbereich anhand von drel verschiedenen Systemen beauftragt. Diese Bewertungen stérken die
Rechenschaftslegung und tragen zur Verbesserung der laufenden Mal3nahmen bei; zudem kénnen so
Erkenntnisse aus fruheren Erfahrungen gewonnen werden, die wiederum in kinftige Strategien und
Maldnahmen einflief3en. Alle eingesetzten Instrumente legen die international anerkannten
Evaluierungskriterien des OECD-DAC einschliefdlich des Kriteriums der (potenziellen) Wirkung
zugrunde.

Auf Projektebene vermittelt zundchst das von den zentralen Dienststellen verwaltete ergebnisorientierte
Monitoring-System (Results Oriented Monitoring — ROM) einen knappen, fokussierten Eindruck von
der Quadlitdt einer Stichprobe der durchgefihrten Mal3nahmen. Unter RUckgriff auf eine stark
strukturierte, standardisierte Methodik vergeben unabhdngige ROM-Experten Benotungen, anhand
deren Starken und Schwéachen des Projekts deutlich werden, und sprechen Empfehlungen zur
Verbesserung der Wirksamkeit aus.

Evauierungen auf Projektebene, die von den fiur die betreffenden Projekte zustdndigen EU-
Delegationen verwaltet werden, liefern eine detailliertere und eingehendere Analyse und helfen den
Projektleitern dabel, die laufenden Mal3nahmen zu verbessern und kinftige Mal3nahmen vorzubereiten.
Unabhéngige externe Experten mit Fachwissen in den entsprechenden Themenbereichen und
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geografischen Gebieten werden mit der Durchfiihrung der Analysen beauftragt und tragen Feedback
und Dokumentation von allen Beteiligten zusammen, nicht zuletzt von den Endempféngern.

Die Kommission fihrt ferner strategische Evaluierungen ihrer Strategien durch — von Programmierung
und Strategie bis hin zur Durchfihrung von Mal3nahmen in spezifischen Sektoren (wie Gesundheit,
Bildung usw.), einem gegebenen Land, einer Region oder im Rahmen eines spezifischen Instruments.
Diese Evauierungen liefern wichtigen Input fur die Formulierung der politischen Strategien und die
Gestaltung der Instrumente und Projekte. All diese Evaluierungen werden auf der Website der
Kommission veroffentlicht, und eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in den Jahresbericht an
den Rat und das Européische Parlament aufgenommen.

Spezifische Informationen Uber die Ausgaben fur Klimaschutz, die im Einklang mit der MFR-
Mitteilung vom Juni 2011 nach der Rio-Marker-Methode zu berechnen sind, werden auf der Ebene der
Haushaltslinien fir IfS-Ausgaben, wie sie in die jahrlichen Ubersichten ber die ABB/ABM-
Tatigkeiten aufgenommen werden, in samtlichen Programmierungsdokumenten sowie in den
Evaluierungen auf allen Ebenen und in den Jahresberichten ausgewiesen.

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem

2.2.1. Ermittelte Risiken

Risikoumfeld

Das operative Umfeld, in dem die im Rahmen dieses Instruments vorgesehene Hilfe geleistet
wird, ist von den folgenden Risiken gekennzeichnet, die zu Beeintrachtigungen bei der
Verwirklichung der Ziele des Instruments, zu einer suboptimalen Finanzverwaltung und/oder
zur Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften (Abweichung von der Recht- und
Ordnungsméaliigkeit) fihren konnten:

- Mangelnde wirtschaftliche/politische Stabilitét und/oder Naturkatastrophen kénnen vor
allem in fragilen Staaten zu Schwierigkeiten und Verzogerungen bei der Konzipierung
und Durchfihrung von Mal3nahmen fihren.

- Mangelnde institutionelle oder administrative Kapazitdten in den Partnerléandern knnen
zu Schwierigkeiten und Verzogerungen bei der Konzipierung und Durchfiihrung von
Mal3nahmen fuhren.

—  Geografisch  weit  zerstreute  Projekte und  Programme (die  mehrere
Staaten/Gebiete/Regionen  abdecken) konnen logistische und ressourcenbezogene
Herausforderungen fir das Monitoring mit sich bringen — insbesondere bei Follow-Up-
Mal3nahmen vor Ort.

- Die Vidfat der potenziellen Partner/Empfanger mit ihren unterschiedlichen internen
Kontrollsystemen und -kapazitéten kann zu einer Zersplitterung der Ressourcen fihren,
die der Kommission fir die Unterstiitzung und Uberwachung der Durchfiihrung zur
Verfigung stehen, und damit die Wirksamkeit und Effizienz ihres Einsatzes
beeintrachtigen.
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2.2.2.

- Unzureichende Qualitdt und Quantitét der verfigbaren Daten zu Ergebnissen und

Wirkung der Durchfihrung der Auf3enhilfe/der nationalen Entwicklungsplane in den
Partnerlandern kénnen die Fahigkeit der Kommission, tber die Ergebnisse Bericht zu
erstatten und Rechenschaft abzulegen, beeintréchtigen.

Erwartetes Risiko in Bezug auf die Nichteinhaltung geltender Vorschriften

In Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften wird im Rahmen des Instruments angestrebt, das
Risiko der Abweichungen (Fehlerquote) fur das FPI/DEV CO-Portfolio auf dem bisherigen
Stand zu halten, d. h., dass die bereinigte Restfehlerquote (auf mehrjahriger Basis nach
Ausfuhrung aller geplanten Kontrollen und Korrekturen der abgeschlossenen Vertrége)
weniger as 2% betragen sollte. Dies entsprach bislang einer geschétzten Fehlerquote von
2%5% der vom Europdischen Rechnungshof im Hinblick auf die jéhrliche
Zuverldssigkeitserklarung  gezogenen jahrlichen  Zufallsstichprobe von Vorgangen.
FPI/DEV CO betrachten dies angesichts des mit hohen Risiken behafteten Umfelds, in dem sie
tétig sind, und unter Berticksichtigung des Verwaltungsaufwands und der erforderlichen
Kostenwirksamkeit der Kontrollen zur Feststellung von VerstdfRen gegen die Vorschriften als
das niedrigste erreichbare Risikoniveau.

Vorgesehene Kontrollen

Internes Kontrollsystem von FPI/DEVCO

Die internen Kontroll-/Verwaltungsverfahren von FPI/DEVCO sollen hinreichende Gewahr
fur die Verwirklichung der Ziele hinsichtlich der Wirksamkeit und Effizienz ihrer Tétigkeiten,
der Verlasslichkeit ihrer Finanzberichterstattung und der Einhaltung der einschldgigen Rechts-
und Verfahrensvorschriften bieten.

Wirksamkeit und Effizienz

Um die Wirksamkeit und Effizienz ihrer Tétigkeiten zu gewdhrleisten (und das hohe
Risikoniveau im Umfeld fur die AuRRenhilfe zu senken) werden FPI/DEVCO zusétzlich zu
allen Elementen der kommissionsweiten strategischen Politikgestaltung und Planung, den
internen Prifungen und den anderen Anforderungen der Standards der Kommission fur interne
Kontrollen weiter auf einen mal3geschneiderten Verwaltungsrahmen zurtickgreifen, der bei
alen Instrumenten von FPI/DEV CO zum Einsatz kommt und folgende Komponenten umfasst:

—  dezentrae Verwatung des Uberwiegenden Teils der Aufenhilfe durch die EU-
Delegationen vor Ort

—  klare, formliche Linie der finanziellen Rechenschaftspflicht vom bevollméchtigen
Anweisungsbefugten im Wege der Weiterlbertragung an den Delegationseiter (fur FPI)

—  klare, formliche Linie der finanziellen Rechenschaftspflicht vom bevollméchtigen
Anweisungsbefugten (Generaldirektor) Uber den nachgeordnet bevollmé&chtigten
Anweisungsbefugten in den zentradlen Dienststellen (Direktor) im Wege der
Weitertbertragung an den Delegationdeiter (fir DEV CO)




DE

2.3.

- regelmaliige Berichterstattung der EU-Delegationen an die zentralen Dienststellen (fur
DEVCO: Verwaltungsberichte tber die Aul3enhilfe — External Assistance Management
Reports) einschliefdlich einer jéhrlichen Zuverlassigkeitserkldrung durch den
Delegationdeiter

- Bereitstellung eines umfassenden Fortbildungsangebots fir Mitarbeiter in den zentralen
Dienststellen und in den Delegationen

- erhebliche Unterstitzung und Beratung der Delegationen durch die zentraen
Dienststellen (u. a. Uber das Internet)

—  regelméRige, Uberpriifungsbesuche” in , dezentralen* Delegationen (alle 3 bis 6 Jahre)

— ene Methodik fur den Projekt- und Programmmanagementzyklus mit folgenden
Elementen:

—  gegebenenfals leistungsfahige Hilfsmittel fir den Entwurf der Mal3nahmen und die
Wahl der Durchfihrungsmethode, des Finanzierungsmechanismus und des
Verwaltungssystems sowie fur die Beurteilung und Auswahl der Durchfihrungspartner
USW.

- Hilfsmittel fir Programm- und Projektmanagement, Monitoring und Berichterstattung
mit Blick auf die wirksame Durchfihrung, einschliefdich regelmaldiger externer
Monitoring-Besuche bei Projekten

—  aussagekréftige Evaluierungs- und Audit-Komponenten
Finanzberichter stattung und Rechnungsfiihrung

FPI/DEVCO werden bei der Rechnungsfiihrung und Finanzberichterstattung weiterhin die
hochsten Standards zugrunde legen und sich dabei auf das auf der Periodenrechnung
beruhende Rechnungsfiuhrungssystem der Kommission (ABAC) sowie auf spezifische
Hilfsmittel fur die AulRenhilfe, wie das gemeinsame Relex-Informationssystem (Common
Relex Information System — CRIS), stlitzen.

Was die Einhaltung der einschlégigen Rechts- und Verfahrensvorschriften angeht, so sind die
diesbeziiglichen Kontrollmethoden in Abschnitt 2.3 beschrieben (Pravention von Betrug und
Unregelméfdigkeiten).

Pravention von Betrug und Unregelméafiigkeiten

Bitte geben Se an, welche Praventions- und Schutzmal3nahmen vorhanden oder vorgesehen sind.

Angesichts des mit hohen Risiken behafteten Umfelds, in dem FPI/EuropeAid tétig sind, muss ihr
System eine mdoglicherweise hohe Fehlerquote bei den Transaktionen (Unregelméaldigkeiten)
antizipieren und bereits in einer mdglichst frihen Phase des Zahlungsverfahrens ein hohes Niveau an
Kontrollen zur Pravention, Fehlererkennung und Korrektur vorsehen. Dies bedeutet konkret, dass sich
die Kontrollen von FPI/EuropeAid in Bezug auf etwaige Abweichungen von den Vorschriften in erster
Linie auf grindliche Ex-ante-Kontrollen stiitzen werden, die in mehrjhrigen Abstanden sowohl von
externen Prufern als auch von Kommissionsmitarbeitern vor Ort vorgenommen werden, bevor die

3 DE




DE

Abschlusszahlungen fir die Projekte geleistet werden (wahrend noch einige Ex-post-Prifungen und
-Kontrollen durchgefiihrt werden), was deutlich Uber die nach der Haushaltsordnung erforderlichen
finanziellen Schutzmal3nahmen hinausgeht. Der von FPI/EuropeAid vorgesehene Handlungsrahmen fir
die Uberpriffung der Einhaltung der Vorschriften umfasst unter anderem die folgenden wesentlichen
Komponenten:

Préaventivmalinahmen

— obligatorische Grundkurse zum Thema Betrug fur mit der Verwaltung der Hilfe befasste Mitarbeiter
und Prufer

—Bereitstellung von Orientierungshilfen (u.a per Internet) einschliefdich des Handbuchs fir
Vergabeverfahren, des Handbuchs EuropeAid Companion und des Financial Management Toolkit (fur
Durchfihrungspartner)

— Ex-ante-Beurteilungen, mit denen sichergestellt werden soll, dass bei den fir die Verwaltung der
entsprechenden EU-Mittel im Rahmen der gemeinsamen bzw. dezentralen Verwaltung zustéandigen
Stellen geeignete Betrugsbekdmpfungsmalinahmen eingefuhrt wurden, um Betrug bei der Verwaltung
der EU-Mittel verhindern und erkennen zu kdnnen

— Ex-ante-Prifung der in dem Partnerland verfigbaren Betrugsbekampfungsverfahren als Teil der
Beurteilung des Kriteriums Forderfahigkeit der offentlichen Finanzverwaltung im Hinblick auf die
Bereitstellung von Budgethilfe (d. h. aktive Verpflichtung, Betrug und Korruption zu bekémpfen,
angemessene Aufsichtsbehtrden, ausreichende Kapazitét des Justizwesens und wirksame Reaktions-
und Sanktionsverfahren)

—Die Kommission hat 2008 in Accra die Internationale Geber-Transparenz-Initiative (International
Aid Transparency Initiative — IATI) unterzeichnet und sich damit zu einem Standard fur die
Transparenz der Hilfe verpflichtet, mit dem die Bereitstellung von zeitnaheren, detaillierteren und
regel maligeren Daten und Dokumenten zu den entsprechenden Mittelfllissen gewahrleistet wird.

—Im Vorfeld des nachsten Hochrangigen Forums zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit
im November 2011 in Busan setzt die Kommission seit dem 14. Oktober 2011 die erste Phase des
IATI-Standards fur die Transparenz bel der Verdffentlichung von Angaben zu den Hilfeleistungen um.
Dariiber hinaus wird die Kommission zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten an der Entwicklung einer
gemeinsamen webgestiitzten 1T-Anwendung (, TR-AID") arbeiten, die die Uber IATI und andere
Quéellen bereitgestellten Daten zur EU-Hilfe zu nutzerfreundlichen Informationen aufbereitet.

Fehlererkennungs- und Korrekturmal3nahmen

—externe Prifungen und Uberprifungen (verbindlich vorgeschrieben/risikobasiert) u. a. durch den
Européi schen Rechnungshof

— nachtragliche Kontrollen (risikobasiert) und Wiedereinziehungen

— Aussetzung der EU-Finanzierung bei schweren Betrugsféllen, einschlieffdlich Korruption in grof3em
Stil, bis die Behtrden geeignete Mal3nahmen getroffen haben, um Abhilfe zu schaffen und derartige
Betrugsfalle kiinftig zu verhindern
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FPI/EuropeAid werden ferner ihre Betrugsbekdmpfungsstrategie im Einklang mit der am 24. Juni 2011
angenommenen neuen Betrugsbekampfungsstrategie der Kommission (CAFS) konzipieren, um unter
anderem Folgendes sicherzustellen:

— Die internen Kontrollen von FPI/EuropeAid im Zusammenhang mit der Betrugsbekémpfung sind in
vollem Umfang auf die CAFS abgestimmt.

—Das Konzept von FPI/EuropeAid fur das Betrugsriskomanagement ist so angelegt, dass
betrugsgefahrdete Bereiche ermittelt und entsprechende Gegenmal3nahmen getroffen werden konnen.

—Im Rahmen der fur die Auszahlung von EU-Mitteln in Drittstaaten genutzten Systeme konnen Daten
abgerufen werden, die fur Zwecke des Betrugsriskomanagements genutzt werden kénnen (z. B.
Vermeidung von Doppelfinanzierungen).

— Erforderlichenfalls kénnen Netzwerkgruppen und geeignete IT-Hilfsmittel geschaffen werden, die
sich mit der Analyse von Betrugsféallen im Bereich der AufRenhilfe befassen.

2.4. Schatzung von Kosten und Nutzen der Kontrollen

Die Kosten des Instruments fur Stabilitdt fur interne Kontrolle/Verwaltung dirften den Kosten
nahekommen, die EuropeAid fir die Verwaltung seiner Instrumente im Bereich des auswartigen
Handelns veranschlagt (d. h. 6 % der Mittelausstattung):

Fur das EuropeAid-Portfolio insgesamt werden die Kosten fur interne Kontrolle/Verwaltung in der
Haushaltsplanung fur den Zeitraum 2014-2020 im Jahresdurchschnitt auf 658 Mio. EUR veranschlagt.
Dieser Betrag beinhaltet die Verwaltung des EEF, dessen Durchfiihrung in die EuropeAid-
Verwaltungsstruktur eingebunden ist. Diese , nicht operativen* Ausgaben entsprechen rund 6,4 % des
veranschlagten jahrlichen Betrags von im Durchschnitt 10,2 Mrd. EUR fir die gesamten
Mittelbindungen (operative Mittel und Verwaltungsmittel) von EuropeAid im Rahmen seiner aus dem
Gesamthaushalt der EU und dem  Europaischen  Entwicklungsfonds  finanzierten
Gesamtmittelausstattung fur den Zeitraum 2014-2020.

Diese Verwaltungskosten berticksichtigen die Kosten fir das gesamte EuropeAid-Persona in den
zentralen Dienststellen und den Delegationen, ferner Infrastruktur, Dienstreisen, Fortbildung,
Monitoring, Evaluierung und Auditvertrége (einschliefdich der von den Empféngern vergebenen
Vertrége).

EuropeAid beabsichtigt, das Verhéltnis von Verwatungskosten zu operativen Kosten im Rahmen der
verbesserten und vereinfachten Regelungen der neuen Instrumente im Laufe der Zeit zu verbessern und
sich dabei auf die in der neuen Fassung der Haushaltsordnung zu erwartenden Anderungen zu stiitzen.
Der wichtigste Nutzen dieser Verwaltungskosten ergibt sich aus der Verwirklichung der strategischen
Ziele, dem effizienten und wirksamen Ressourceneinsatz und der Durchfihrung solider
kostengiinstiger PraventivmaRnahmen und anderer Kontrollen, mit denen die rechtmalige und
ordnungsgemal3e Verwaltung der Mittel sichergestellt wird.

Trotz der Bemihungen, die Art und Ausrichtung der Verwaltungsmal3nahmen und der Kontrollen in
Bezug auf das Portfolio weiter zu verbessern, sind diese Kosten insgesamt notwendig, damit die Ziele
der Instrumente mit moglichst geringem Risiko der Nichteinhaltung der Vorschriften (Restfehlerquote
von unter 2 %) wirksam und effizient verwirklicht werden konnen. Diese Kosten sind deutlich
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niedriger als die Kosten, die moglicherweise entstehen, wenn die internen Kontrollen in diesem mit
hohen Risiken behafteten Bereich reduziert oder ganz abgeschafft werden.

3. GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER

INITIATIVE

3.1 Betroffene Rubrik(en) des mehrjahrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)

e Bestehende Haushaltdinien

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjahrigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien.

Haushaltdlinie

Ausgabenar
t

Finanzierungsbeitrage

Nummer
[Bezeichnung.............coevvvnenes ]

GM/NGM
15

von
EFTA-
Landern'®

von
Kandidaten
landern”

von
Drittlande
m

Rubrik des
mehrjahrigen
Finanzrahmens

19 06: Krisenreaktion und globale
Sicherheitsbedrohungen

19 06 01 Reaktions- und
Einsatzbereitschaft im Krisenfall

1906 01 01 Reaktions- und
Einsatzbereitschaft im Krisenfall

19 06 01 02 Abschluss  der  bisherigen
Zusammenarbeit

19 06 02 MaRnahmen zum Schutz von
Landern und deren Bevdlkerung vor bedrohlichen
technologischen Entwicklungen

19 06 02 01 MaRnahmen auf dem Gebiet
v der Verringerung des Risikos und der Vorsorge in
Bezug auf chemische, nukleare und biologische
Materialien oder Stoffe

19 06 02 02 Vorbereitende MaRnahme -
Abbau von ABC- und Kleinwaffen

19 06 02 03 Politik der Union zur
Bekampfung der Verbreitung leichter Waffen

19 06 03 Grenzibergreifende
MalRnahmen in den Bereichen organisierte
Kriminalitdt, Menschenhandel, Schutz von
kritischer Infrastruktur und Bedrohungen der
offentlichen Gesundheit sowie Kampf gegen den
Terrorismus

19 06 09 Pilotprojekt — Programm flr
friedensbildende MaRnahmen von NRO

GM

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

5 GM = Getrennte Mittel/NGM = Nicht getrennte Mittel.

16 EFTA: Européische Freihandel sassoziation.

1 K andidatenl ander und gegebenenfalls potenzielle K andidaten des Westbalkans.
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e Neu zu schaffende Haushaltslinien

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjahrigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien.

Rubrik des Haushaltdlinie Ausg?benar Finanzierungsheitrage
mehrjahrig
en nach Artikel 18
. von von von
Finanzrahm NB“mmerg GM/NGM | EFTA- | Kendidaten | Drittlande | o A0Sl
ens [Bezeichnung...........cccovveennnnn. ] Landern I3ndern m ety
19 06: Krisenreaktion und globale
Sicherheitsbedrohungen
19 06 01 Reaktion auf Krisen und sich
abzeichnende Krisen
v 19 06 02 Konfliktverhiitung, GM NEIN NEIN NEIN NEIN
Krisenvorsorge und Friedenskonsolidierung
19 06 03 Globale und transregionale
Sicherheitsrisiken
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3.2. Geschatzte Auswirkungen auf die Ausgaben

3.21. Ubersicht

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Rubrik des mehrjahrigen Finanzrahmens | Nummer | Rubrik IV — Europain der Welt
Jahr Jahr Jahr Jahr Bei langerer Dauer (Ziff. 1.6.)
GD FPI/DEVCO N18 N+1 N+2 N+3 bitte weitere Spalten einfligen INSGESAMT
* Operative Mittel
Nummer der Haushaltslinie 19 06 01 Verpflichtungen | ()| 555 315 | 257577 | 262,837 | 268,232 | 272,923 | 279.274 | 285,370 1878529
Zahlungen @ | 163,073 | 182,596 | 230,065 | 284,946 | 316,965 | 324,193 | 376,691 1.878,529
Verpflicht 1
Nummer der Heushaltdinie 19 06 02 erpflichtungen | @ | o, g,y | 23286 | 23748 | 24,222 | 24,708 | 25200 | 25,740 160,728
Zahlungen @ | 15064 | 16,766 | 20,898 | 25675 | 28,538 | 29,106 | 33,681 169,728
Nummer der Haushaltslinie 19 06 03 Verpflichtungen | (1@ | 95,100 | 97,025 | 98,950 | 100,925 | 102,950 | 105,000 | 107,250 707,200
Zahlungen (29)
62,766 | 69,858 | 87,076 | 106,981 | 118,907 | 121,275 | 140,337 707,200
Aus der Dotation bestimmter operativer Programme finanzierte
V erwal tungsausgaben'®
Nummer der Haushaltslinie 19 01 04 03 ® | 10,161 | 10212 | 10,265 | 10,321 | 11,219 | 10,526 | 10,640 73,343

Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung.
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Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird.
Ausgaben fir technische und administrative Unterstiitzung und Ausgaben zur Unterstiitzung der Umsetzung von Programmen bzw. Mal3nahmen der EU (vormalige BA-
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Verpflichtungen

=1+la
+3

380,400 | 388,100 | 395,800 | 403,700 | 411,800 | 420,000 | 429,000 2 828,800
GD FPI/DEVCO INSGESAMT =2+2a
Zahlungen
3 251,064 | 279,432 | 348,304 | 427,922 | 475,629 | 485,100 | 561,349 2 828,800
DE a1
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Rubrik des mehrjahrigen Finanzrahmens » Verwaltungsausgaben”
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr Jahr Jahr Jahr Bei langerer Dauer (Ziff. 1.6.)
N N+1 N+2 N+3 bitte weitere Spalten einfligen INSGESAMT
GD FPI/DEVCO
* Personal ausgaben 6,447 | 6382| 6318| 625 | 6255| 6255| 6,255 44,168
* Sonstige V erwaltungsausgaben 0766 | 0693| 0693| 0693| 0693| 0693| 0,693 4,923
GD FPI/DEVCO INSGESAMT Mittel 7213 | 7075| 7011| 6948| 6948 | 6,948 | 6,948 49,001
Mittel INSGESAMT unter RUBRIK 5 (Verpflichtungen  insges.
des mehrjéhrigen Finanzrahmens = Zahlungen insges) 7213| 7075| 7011| 6948 6948| 6948| 6948 49,001
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr
N% Jahr Jahr Jahr Bei langerer Dauer (Ziff. 1.6.)
N+1 N+2 N+3 bitte weitere Spalten einfligen INSGESAMT
Mittel INSGESAMT unter Verpflichtungen 387,613 | 395,175 | 402,811 | 410,648 | 418,748 | 426,948 | 435,948 2877,891
RUBRIKEN 1 bis5
des mehrjahrigen Finanzrahmens Zahlungen 258,277 | 286,507 | 355,315 | 434,870 | 482,577 | 492,048 | 568,297 2 877,891
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Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird.
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3.2.2. Geschatzte Auswirkungen auf die operativen Mittel
— 0O Fur den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel bendtigt.
- Fir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benttigt:

Mittel fur Verpflichtungen in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Ziele und Ergebnisse
Jahr Jahr Jahr Jahr Bei langerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte weitere
N N+1 N+2 N+3 Spalten einfigen INSGESAMT
4
ERGEBNISSE

A
r
t
d
e
r
E
r| Durch _ _ _ _ _ _ _ Anzah K osten
g| schnitt ® | Koste | § | Koste T Koste ® Koste | § | Koste| § | Koste | & | Koste I s
e| Skoste | £ n Z n Z n Z n Z n Z n Z n insges tESEII
b n amt
n
i
s
s
e
21|

2 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B.: Austausch von Studenten, gebaute Stral3enkilometer...).
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EINZELZIEL Nr. 1:in
Krisensituationen oder bei sich
abzeichnenden Krisen, die entweder
vom Menschen verursacht oder
Folge einer Naturkatastrophe sind,
durch eine wirksame Reaktion zu
Stabilitét beizutragen, um die
Erhaltung, Schaffung oder
Wiederherstellung der wesentlichen
Voraussetzungen fur die
ordnungsgemalie Umsetzung der
Entwicklungs- und der
K ooperationspolitik der Union zu
unterstiitzen®

Rechtzeitige, wirksame
Einleitung von
Reaktionsmalinahmen
in Krisen- oder
Nachkrisensituationen

32

32

257,5
77

32

262,8
37

32

268,2
32

32

272,9
23

32

279,2
74

32

224

1878,52
9

oder bei sich 252,3 285,3
abzeichnenden Krisen 15 70
- Ergebnis
- Ergebnis

Zwischensumme fir Einzelziel Nr. 1

EINZELZIEL Nr. 2: die Starkung
der Kapazitéten zu unterstiitzen, um
zu gewdhrleisten, dass die EU und
ihre Partner darauf vorbereitet sind,
in enger Koordinierung mit
internationalen, regionalen und
subregionalen Organi sationen sowie
staatlichen und nichtstaatlichen
Akteuren Konflikte zu verhiten, den

22

Siehe Beschreibung in Abschnitt 1.4.2 , Einzelziele...”.
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Frieden zu konsolidieren und Vor-
und Nachkrisensituationen zu
bewdltigen

- Ergebnis: Zahl der
Politikdialoge und
Verpflichtungsmal3nah
men im Hinblick auf
Konfliktprévention,
Krisenvorsorge und
Friedenskonsolidierung
, die nach Artikel 4
(Partnerschaft zur
Friedenskonsolidierung
) eingeleitet wurden

22,82

23,28

23,74

24,22

24,70

25,20

25,74

35

169,728

Zwischensumme fir Einzelziel
Nr. 2

EINZELZIEL Nr. 3: globale und
transregionale Bedrohungen zu
bewaltigen, die eine Gefahr fur

Stabilitét und Sicherheit darstellen

- Ergebnis: Zahl der
Empfangerlénder, die
die einschl&gigen
internationalen
Rechtsrahmen in Bezug
auf globale und
transregionale
Bedrohungen einhalten

Zwischensumme fir Einzelziel
Nr. 3

21

95,100

21

97,025

21

98,950

21

100,9
25

21

102,9
50

21

105,00

21

107,25
0

147

707,200

GESAMTKOSTEN

370,2
39

377,8
88

385,5
35

393,3
79

400,5
8l

409,4
74

418,3
60

2755,45
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3.2.3. Geschatzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel

3.2.3.1. Ubersicht

— O Fur den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benttigt.

— O Fur den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel

bendtigt:
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr
NZ Jahr Jahr Jahr Bei langerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte | INSGES
N+1 N+2 N+3 weitere Spalten einfligen AMT
RUBRIK 5
des mehrjahrigen
Finanzrahmens
Personal ausgaben
6,447 6,382 6,318 6,255 6,255 6,255 6,255 44,168
Sonstige
V erwaltungsausgabe
n 0,766 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 4,923
Zwischensumme
RUBRIK 5
des mehrjahrigen
Finanzrahmens 7,213 7,075 7,011 6,948 6,948 6,948 6,948 49,091
AuRerhalb der
RUBRIK 5%
des mehrjahrigen
Finanzrahmens
Personalaisgaben 5,275 5,230 5,186 5,142 5,142 5,142 5142 | 36,257
Sonstige
V erwaltungsausgabe
n 4,886 4,981 5,079 5,179 6,078 5,385 5,498 37,085
Zwischensumme
auf3erhalb der
RUBRIK 5
des mehrjahrigen
Finanzrahmens 10,161 10,212 10,265 10,321 11,219 10,526 10,640 73,343
= Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird.
24 Ausgaben fur technische und administrative Unterstiitzung und Ausgaben zur Unterstiitzung der

Umsetzung von Programmen bzw. Mal3nahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung,

direkte Forschung.

DE
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INSGESAMT

17,374 17,287 17,276 17,269 18,167 17,474 17,588

122,434

3.2.3.2. Geschétzter Personal bedarf
— [ Fur den Vorschlag/die Initiative wird kein Persona bendtigt.

— [0 Fir den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benétigt:

Schétzung in ganzzahligen Werten (oder mit hochstens einer Dezimalstelle)

N N+1 N+2 N+3 Spalten einfligen

Bel langerer Dauer
Jahr | dahr o\ Jahr | Jahr | i 6V itte weitere

* |m Stellenplan vor gesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

XX 010101 (am Sitz und in den Vertretungen

der Kommission) 40,9 40,5 40,1 39,7 39,7 39,7 39,7

XX 01 01 02 (in den Delegationen)

XX 01 05 01 (indirekte Forschung)

10 01 05 01 (direkte Forschung)

* Externes Personal (in Vollzeitaquivalenten = FTE)®

XX 010201 (AC, INT, ANS der

Global dotation) 194 19,2 19,0 18,9 18,9 18,9 18,9

XX 010202 (AC, AL, JED, INT und ANSin
den Delegationen)

XX 0104 yy*® —am Sitz

- inden Delegationen | 35,2 34,9 34,6 34,3 34,3 34,3 34,3

XX 010502 (AC, INT, ANS der indirekten
Forschung)

1001 0502 (AC, INT, ANS der direkten
Forschung)

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)

INSGESAMT 95,5 94,6 93,7 92,8 92,8 92,8 92,8

DE

Im Jahr 2014 wird das unter Rubrik 5 aufgefuhrte Personal wie folgt unter DEVCO und FPI aufgeteilt:
— Stellenplan: 18,7 FTE fur FPI und 22,2 FTE fir DEVCO (insgesamt 40,9 FTE)
— Externes Personal: 17,9 FTE fir FPI und 1,5 FTE fir DEVCO (insgesamt 19,4 FTE)

Zu dem unter Rubrik 4 (BA-Linie des IfS-Programms) aufgefiihrten Personal ist anzumerken, dass zurzeit ein Teil
des DEVCO-Personals in den Delegationen die unter die Zustandigkeit von FPI fallenden IfS-
Krisenreaktionsprojekte verwaltet. Es laufen derzeit 46 Projekte bei 30 verschiedenen Delegationen. Das zulasten
der BA-Linie finanzierte genehmigte Personal fir die Delegationen umfasst nach dem Haushaltsentwurf fiir 2012
35 Vertragsbedienstete, 30 fiir FPI und 5 fir DEVCO.

» AC = Vertragsbediensteter, INT = Leiharbeitskraft (, Interimaire’), JED = Junger Sachverstdndiger in
Delegationen, AL = értlich Bediensteter, ANS = Abgeordneter Nationaler Sachverstandiger.

2 Teilobergrenze fiir aus den operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien).

a7
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19 steht fir den jeweiligen Haushaltstitel bzw. Politikbereich

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Mal3nahme zugeordnetes Personal der
GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusétzliche Mittel
fur Personal, die der fur die Verwaltung der Mal3nahme zusténdigen GD nach Mal3gabe der
verflgbaren Mittel im Rahmen der jahrlichen Mittel zuwei sung zugeteilt werden.

Beschreibung der auszufiihrenden Aufgaben:

Beamte und Zei

tbedienstete

Externes Persond

3.2.4.

Vereinbarkeit mit dem mehrjahrigen Finanzrahmen 2014-2020

— [ Der Vorschlag/die Initiative ist mit dem mehrjahrigen Finanzrahmen 2014-
2020 vereinbar.

— [0 Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden Rubrik
des mehrjahrigen Finanzrahmens.

Bitte erlautern Sie die erforderliche Anpassung unter Angabe der einschldgigen Haushaltslinien und
der entsprechenden Betrége.

— O Der Vorschlag/die Initigtive erfordert eine  Inanspruchnahme _des
Flexibilitatsinstruments oder eine Anderung des mehrjahrigen Finanzrahmens?'.

Bitte erléutern Sie den Bedarf unter Angabe der einschldgigen Rubriken und Haushaltdinien sowie
der entsprechenden Betrége.

3.25. Finanzerungsbeteiligung Dritter
— Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.
— Der Vorschlag/die Initiative sieht folgende K ofinanzierung vor:
Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr Jahr Jahr Jahr B_ei Iang_erer Dauer (Zi_ff. "1.6.) Insgesamt
N N+1 N+2 N+3 bitte weitere Spalten einfligen
Geldgeber /

Organisation

kofinanzierende

Kofinanzierung
INSGESAMT

27
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Siehe Nummern 19 und 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung.
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3.3.

Geschatzte Auswirkungen auf die Einnahmen

- Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.

— [ Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar

- O auf die Eigenmittel

- O auf die sonstigen Einnahmen
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Firr das Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative?®

laufende
Einnahmenlinie: Haushal .t.S ahr

zur Verfigung
stehende Jahr Jahr Jahr Jahr Bei langerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte
Mittel N N+1 N+2 N+3 weitere Spalten einfiigen

Artikel .............

Bitte geben Sie fir die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die einschlagigen Ausgabenlinien an.

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden.

28
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Bel den traditionellen Eigenmitteln (Z6lle, Zuckerabgaben) sind die Betrage netto, d. h. abziiglich 25 %

fr Erhebungskosten, anzugeben.

50

DE



	1. HINTERGRUND DES VORGESCHLAGENEN RECHTSAKTS
	2. ERGEBNISSE DER KONSULTATIONEN MIT DEN INTERESSIERTEN PARTEIEN UND DER FOLGENABSCHÄTZUNGEN
	3. RECHTLICHE ASPEKTE DES VORSCHLAGS
	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. FAKULTATIVE ANGABEN
	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur
	1.3. Art des Vorschlags/der Initiative
	1.4. Ziele
	1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative
	1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen
	1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung

	2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN
	2.1. Monitoring und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem
	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten

	3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
	3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben
	3.2.1. Übersicht
	3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel
	3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
	3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen
	3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter

	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen

	1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative
	1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur
	1.3. Art des Vorschlags/der Initiative
	1.4. Ziele
	1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission
	1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten
	1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen
	1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren
	1.4.5. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf
	1.4.6. Mehrwert durch die Intervention der EU
	1.4.7. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene wesentliche Erkenntnisse
	1.4.8. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte

	1.5. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen
	1.6. Vorgeschlagene Methoden der Mittelverwaltung

	2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN
	2.1. Monitoring und Berichterstattung
	2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem
	2.2.1. Ermittelte Risiken
	2.2.2. Vorgesehene Kontrollen

	2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten
	2.4. Schätzung von Kosten und Nutzen der Kontrollen

	3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
	3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
	3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben
	3.2.1. Übersicht
	3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel
	3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
	3.2.3.1. Übersicht
	3.2.3.2. Geschätzter Personalbedarf

	3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020
	3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter

	3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen


